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NACHRUF:

Heinz
Kluncker

Am 21. April 2005 verstarb
nach langer und schwerer
Krankheit im Alter von 80 Jah-
ren der ehemalige Vorsitzende
der ÖTV, Heinz Kluncker.

Wer die
Entwick-
lung in der
B u n d e s -
r e p u b l i k
reflektiert,
kommt an
ihm nicht
vorbei. –
vor allem in
den   Jahren
von 1964
bis 1982, in
denen er als Vorsitzender der
ÖTV intensiv Gewerkschafts-
geschichte geschrieben hat. Vie-
len wird sein unermüdliches
Engagement als Tarifpolitiker,
als Reformer des Sozialstaats
oder für die Aussöhnung mit
dem Osten in Erinnerung sein.
Dabei wurde er auch von sei-
nen politischen Kontrahenten
wegen seiner Geradlinigkeit,
Verlässlichkeit und Ehrlichkeit
geschätzt.

Auf internationaler Ebene
kämpfte Heinz Kluncker als
Präsident der Internationale
der Öffentlichen Dienste
(IÖD) für weltweite Gewerk-

schaftsrechte. Der 23. Welt-
kongress der IÖD würdigte ihn
dafür mit der Ernennung zum
Ehrenpräsidenten auf Lebens-
zeit.

Als überzeugter Einheits-
gewerkschafter stellte er immer
wieder die Notwendigkeit einer
Unabhängigkeit von Einheits-
gewerkschaften heraus. Wenn
nötig vertrat der überzeugte
Sozialdemokrat die Interessen
der Kolleginnen und Kollegen
auch gegen einen sozialdemo-
kratischen Bundeskanzler – so
wie im Streik 1974. Gewerk-
schaften hatten für ihn „außer-
parlamentarische Opposition
in einer parlamentarischen De-
mokratie“ zu sein.

Die GdP ist mit Heinz
Kluncker besonders verbun-
den, da er es war, der 1977 sei-
nen damaligen Vorstand davon
überzeugte, dass die GdP in den
DGB als 17. Säule gehöre. Aber
Heinz Kluncker ging noch wei-
ter: Er empfahl sogar den ÖTV-
Mitgliedern der Fachabteilung
Polizei den Übertritt in die GdP.
Vielleicht spielte dabei auch die
Tatsache eine Rolle, dass Heinz
Kluncker selbst einmal Polizist
war, zwei Jahre lang nach
Kriegsende in Wuppertal.

Die Gewerkschaftsbewe-
gung verliert mit Heinz
Kluncker eine eindrucksvolle
Persönlichkeit. Wir werden
Heinz Kluncker auch in unse-
rer Gewerkschaft ein ehrendes
Gedenken bewahren.

 GdP-Bundesvorstand

HAMBURG:

Verbrecherischer Mordanschlag
an jungem Beamten

Von einem verbrecherischen
Mordanschlag an dem jungen Be-
amten sprach Otto Schily, als er
und der Hamburger Innensenator
Udo Nagel den 24-jährigen
Bundesgrenzschützer Timo M. im
Universitätsklinikum Eppendorf
besuchten.

Timo M. war am 5. Mai morgens
in der S-Bahn-Station Reeper-
bahn einem Obdachlosen zu Hil-
fe geeilt, als der von drei Männern
und zwei Frauen angegriffen wor-
den war. Zwei der Männer hatten
daraufhin den BGS-Beamten fest-

gehalten, während der Haupttäter
mehrfach auf ihn einstach. Timo
M., wurde schwer verletzt, verlor
zwei Liter Blut. Nach einer zwei-
einhalbstündigen Operation und
einem längeren Aufenthalt auf der
Intensivstation ist er inzwischen
auf dem Weg der körperlichen
Genesung. Inwiefern er die Atta-
cke psychisch verkraftet, ist eine
andere Frage.

Auch die GdP zollt dem jungen
Beamten höchsten Respekt vor
seinem beherzten Eingreifen.

tetz

TARIFVERHANDLUNGEN:

TVöD-Übernahme gescheitert
Die Verhandlungen zur Über-

nahme des TVöD auf die Länder
sind am 24./25.April 2005 an der
starren Haltung der Arbeitgeber
bei den Fragen Weihnachtsgeld,
Urlaubsgeld und Arbeitszeit ge-
scheitert. Insbesondere bei den
Regelungen zur Arbeitszeit zeig-

ten die Arbeitgeber der B-Län-
der sich unbeweglich. Den Tarif-
kommissionen der Gewerkschaf-
ten des öffentlichen Dienstes im
DGB blieb letztendlich keine
Wahl als das Scheitern in diesen
Punkten zu erklären (siehe Kom-
mentar S. 4).                         kör

DNA:

Gesetzentwurf geht nicht
weit genug

Am 11. Mai legte Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries
den Gesetzentwurf zur Auswei-
tung von DNA-Tests bei der
Strafverfolgung vor. Er ist zwar
grundsätzlich zu begrüßen, geht
der GdP aber nicht weit genug.
So ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum der so genannte genetische
mit dem herkömmlichen Finger-
abdruck nicht rechtlich gleichge-
stellt worden ist. Denn die DNA-
Probe ist kein schwerwiegende-
rer Eingriff in die Persönlichkeit
als die Abnahme eines Fingerab-
drucks, übersteigt jedoch bei wei-

tem die Erfolgschancen her-
kömmlicher Methoden, Verbre-
chen aufzuklären und damit wei-
tere Verbrechen zu verhindern.

Die Ängste, so GdP-Vorsit-
zender Konrad Freiberg, die von
Datenschützern und dem grünen
Koalitionspartner geschürt wer-
den, seien unbegründet. Die Po-
lizei wolle und könne über die
reine Identitätsfeststellung hin-
aus keine weiteren Informatio-
nen, insbesondere Erbin-
formationen, aus den DNA-Pro-
ben gewinnen.
                                                         red.

GESETZENTWURF VERABSCHIEDET:

Künftig Bundespolizei
Der Bundesgrenzschutz soll

künftig Bundespolizei heißen
und blaue statt grüne Uniformen
tragen. Der Bundestag billigte
am 21. April 2005 in Berlin einen
entsprechenden Gesetzentwurf
in zweiter Beratung. Mit dem
neuen Namen erhalte der Bun-
desgrenzschutz „eine Bezeich-
nung, die seinem veränderten

Aufgabenspektrum Rechnung
trägt“, betonte Bundesinnen-
minister Otto Schily.

Wer sich über die bisherigen
Modelle für eine künftig blaue
Bundespolizei-Uniform infor-
mieren und an der Diskussion
darum beteiligen möchte, kann
das unter www.gdp-bgs.de.
                                                      tetz

Heinz Kluncker,
* 20. Februar 1925
† 21. April 2005
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 DIENSTRECHTSREFORM:

Versteckte Einkommenskürzung
Deutliche Worte fand GdP-

Bundesvorsitzender Konrad Frei-
berg am 11. Mai in einem Beteili-
gungsgespräch der gewerkschaft-
lichen Spitzenorganisationen ge-
genüber Bundesinnenminister
Otto Schily: „Die geplante Dienst-
rechtsreform ist die beste Metho-
de, eine effektiv arbeitende, bei der
Bevölkerung hoch angesehene
Polizei zu verunsichern und zu de-

motivieren. Das schadet der Inne-
ren Sicherheit.“ Insbesondere die
geplante Leistungsbewertung
habe unter den Polizeibeamtinnen
und -beamten zu Unruhe und Ver-
ärgerung geführt. Es sei längst bei
der Polizei gängige Praxis, dass sich
die Beamtinnen und Beamten in
Auswahlverfahren bei Beförde-
rungen oder beim Aufstieg von ei-
ner Laufbahn in die nächst höhe-
re Leistungsbeurteilungen unter-
werfen müssen. 1997 seien zudem

Leistungszulagen, bzw. Leistungs-
prämien eingeführt worden, die
nur aufgrund einer Leistungs-
bewertung ausgezahlt werden. Das
Leistungsprinzip ist somit fester
Bestandteil der Arbeit in der Poli-
zei, wie es auch im Grundgesetz
und den Beamtengesetzen vorge-
schrieben ist. Verständlich, wenn
sich die Kolleginnen und Kollegen
vehement dagegen wehren, dass

mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf in der Öffentlichkeit der Ein-
druck erweckt wird, ihre Arbeit
werde nicht nach Leistung bezahlt.
Es drängt sich der Verdacht auf,
dass mit dem geplanten Gesetz
lediglich durch die Hintertür eine
globale Kürzung der Einkommen
und damit auch der späteren Al-
tersversorgung eingeführt werden
soll (s. Stellungnahme der GdP
zum Gesetzentwurf S. 10 bis 16).

                          red.

Harsche Kritik am Gesetzentwurf zur Dienstrechtsreform musste sich
Bundesinnenminister Otto Schily beim Beteiligungsgespräch mit den
DGB-Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes nicht nur von der GdP
anhören.           Foto: hol

Im April die-
ses Jahres hat
Kriminaldirek-
tor Herbert

Klein die Verantwortung für un-
sere Quartalszeitschrift „Die Kri-
minalpolizei“ vom langjährigen
Chefredakteur Manfred Teufel
übernommen.

Das mit dieser Zeitschrift in ers-
ter Linie verfolgte Ziel, allen Kol-
leginnen und Kollegen Fach-
beiträge zur Thematik „Krimina-
ltitäsbekämpfung“ anzubieten,
steht auch künftig im Vordergrund
– wobei nicht nur die  Kolleginnen
und Kollegen der Kriminalpolizei
angesprochen werden sollen, son-

GESPRÄCHE:

Innenminister Schleswig-Holsteins bei GdP
B e r e i t s

zwei Tage
nach seiner
Wahl zum
I n n e n m i -
nister von
Schleswig-
Holstein be-
suchte Dr.
Ralf Stegner
(Foto l.) den
Bundesvor-
sitzenden der GdP, Konrad
Freiberg. In den Räumen der
Bundesgeschäftsstelle in Berlin
wurde in angenehmer und fai-
rer Atmosphäre über die zu-
künftigen Fragen der Inneren
Sicherheit und über die Ver-
handlungsrunde mit den Län-
dern über die Einführung des
neuen Tarifvertrages für den

Zu einem
intensiven
Gedanken-
a u s t a u s c h
über innen-
pol i t i sche
Schwerpunkt-
themen –
insbesondere
über die Ter-
rorismusbe-
kämpfung –
traf sich GdP-Vorsitzender
Konrad Freiberg Anfang Mai in
der GdP-Bundesgeschäftsstelle
in Berlin mit Michael Hart-

Mitglied des Bundestagsinnenaus-
schuss bei GdP

dern alle, die sich mit Kriminali-
täsbekämpfung dienstlich befas-
sen.

Angestrebt wird eine ausgewo-
gene Mischung zwischen prakti-
schen und wissenschaftlichen The-
men. Die internationale polizeili-
che Zusammenarbeit soll künftig
einen breiteren Raum einnehmen.
Um das breite Themenspektrum
gut bedienen zu können, ist
Herbert Klein an Fachartikeln für
das Heft immer interessiert:

E-Mail: Hcklein51@aol.com, Fax:
06131 – 970732, Mobil: 0171 –
5504699).

Die Zeitschrift erscheint derzeit
in einer Auflage von ca. 20.000
Exemplaren und erreicht nahezu
alle politischen Verantwortungs-
träger sowie die Innen- und Justiz-
verwaltungen.

Unter www.die-kriminalpo-
lizei.de sind die Ausgaben seit 1998
zu lesen

          tetz

öffentlichen Dienst gespro-
chen. Dr. Ralf Stegner ist stellv.
Verhandlungsführer der Tarif-
gemeinschaft deutscher Län-
der (TdL).  Aufgrund seiner
vorherigen Tätigkeit als Finanz-
minister in Schleswig-Holstein
bringt er ein besonderes Maß
an Erfahrungen mit.

mann (SPD), Mitglied des
Bundestagsinnenausschusses.

                            Foto: tetz

ZEITSCHRIFT „DIE KRIMINALPOLIZEI“:

Neuer Chefredakteur
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Wegen der halben Stunde …?
Die Übernahme des TVöD

(Tarifvertrag des öffentlichen
Dienstes) durch die Länder ist
am 24./25. April 2005 wegen
Nichteinigung in drei wesentli-
chen Punkten gescheitert: Die
Arbeitgeber haben einmütig
Starre gezeigt – die Regelungen
zum Weihnachts- und Urlaubs-
geld und zur Arbeitszeit im

beitszeiten. Die Gewerkschaf-
ten blieben aber bei ihrer Posi-
tion: Übernahme so, wie es im
TVöD festgeschrieben ist. Da-
mit blieb den Tarifkommissio-
nen der Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes im DGB
keine andere Wahl, als das
Scheitern in diesen Punkten zu
erklären – eine Entscheidung,
die sie sich wahrlich nicht ein-
fach gemacht haben.

Als Vertreter einer Gewerk-
schaft, deren Mitglieder im
Beamtenbereich flächende-
ckend bereits die Arbeitszeit-
verlängerung per Gesetz ver-
ordnet bekommen haben, ist
man vielleicht kurzzeitig ge-
neigt, dem Elend ein Ende zu
machen und die Arbeitzeitfrage
zur Rettung des Flächen-
tarifvertrages in die Waagschale
zu werfen.

Das wäre allerdings eine
äußerst kurzsichtige Entschei-
dung gewesen, denn im Laufe
der Verhandlungen wurde klar,
dass auch mit einem Zuge-
ständnis bei der Arbeitszeit-
verlängerung der Flächen-
tarifvertrag nicht auf Dauer zu
halten gewesen wäre. Die Zer-
splitterung der Länder ist zu
weit fortgeschritten. So gehören
Berlin und Hessen schon heute
nicht mehr zu TdL (Tarif-
gemeinschaft deutscher Län-
der) und bei einem Abschluss
zur Übernahme des TVöD
wäre ganz sicher mit weiteren
Austritten bei den B-Ländern
zu rechnen.

Außerdem waren die Arbeit-
geber an einem Abschluss zu
diesem Zeitpunkt nicht wirk-
lich interessiert, sie wollten
noch auf Zeit setzen. Die NRW-
Wahl sollte abgewartet werden.

Für die Gewerkschaftsseite
hingegen ist völlig klar, dass es
– bei allem Verständnis für die
tarifpolitische Taktik und Stra-
tegie auf beiden Seiten – keine

Veränderungen bei den mit
Bund und Kommunen abge-
schlossenen Vereinbarungen
zur Arbeitszeit im TVöD geben
darf.

Der Verhandlungsführer der
TdL, Finanzminister Möllring
aus Niedersachsen, hat es ganz
offen zugegeben:  Arbeitszeit-
verlängerung im öffentlichen
Dienst würden auch zu Per-
sonalabbau führen.

Niemand von den über fünf
Millionen Arbeitslosen in
Deutschland würde begreifen,
dass die Gewerkschaften mit
einem Akzeptieren längerer
Arbeitszeiten eine noch höhere
Arbeitslosigkeit in Kauf
nehmen.

Es geht also letztendlich
nicht darum, ob die oder der
Einzelne eine 1/2 oder eine
Stunde länger arbeiten könnte,
sondern ob die Gewerkschaften
mit Ihren Angeboten den Ar-
beitsmarkt ausblenden oder
verantwortungsvoll mit dem
„großen Ganzen“ umgehen.

Es wird immer deutlicher:
Die TdL in bisheriger Form
und den „Flächentarifvertrag“
für den öffentlichen Dienst
wird es nicht mehr geben. Eine
verhängnisvolle Entwicklung.
Der politische Egoismus eini-
ger Ministerpräsidenten –
oder besser Landesfürsten  –
triumphiert.

Für den Beamtenbereich ist
eine analoge Entwicklung zu
befürchten.

Eine weitere Entsolidari-
sierung in unserer Gesellschaft
und ein weiter wuchernder
Bürokratismus werden die
Folge sein.

Und dann kommen sie
wieder: die Sonntagsreden.

TVöD waren für sie nicht ak-
zeptabel. Das bedeutet schlicht
und einfach: Sie wollen ihre
Landesbeschäftigten nach eige-
nem Ermessen bezahlen. Daher
bewegten sich die Arbeitgeber
– insbesondere der B-Länder –
kein Stück.

Letztlicher Dreh- und Angel-
punkt wurde schließlich die Ar-
beitszeit: Die Arbeitgeber for-
derten eine massive Verlänge-
rung der gegenwärtigen Ar-

Zu: Grün oder Blau? –
Polizeiliche Farben-
vielfalt, DP 5/05

Ich beziehe mich hier auch auf
den Kollegen Ulrich Klamt aus
Stuttgart. Gegen zwei Polizeien
ist m. E. nichts einzuwenden,
wenn es so geregelt ist, dass es
eben nicht verwirrend für den
normal entwickelten deutschen
Nichtpolizisten ist.

Also entweder sollte der nicht
zuständigen Polizei (Landes- wie
Bundespolizei) zumindest ein
Recht des „ersten Angriffes“, so
hier in den angesprochenen Ver-
kehrs-OWi Fällen, gegeben wer-
den. Eine Ahndung mit Verwarn-
geld muss ausgeschlossen sein
oder der erste Angriff sollte auf
nicht geringfügige OWis be-
schränkt werden.

Oder man sollte den BGS/die
Bundespolizei so uniformieren,
fahrzeugmäßig ausstatten und
signieren, dass für die o. G. klar
erkennbar ist, dies ist zwar eine
Polizei, aber eben eine Sonder-
polizei, die im Verkehrsraum kei-
ne Zuständigkeiten hat. Wie
wäre es mit Gendarmerie? Das
klingt sogar etwas internatio-
naler.

René Schumann, per E-Mail

Zu: Der Gesetzentwurf
liegt vor – wir sind
gefordert, DP 5/05

Wieder einmal wird der Be-
griff Reform verwandt; in der
Vergangenheit haben wir gelernt,
das mit diesem Begriff nichts
Gutes verbunden war und ich
befürchte das auch jetzt wieder
einmal ganz massiv. Ich bin sehr
besorgt und fühle mich hilflos!
Richard Kowalski, per E-Mail

Zu: Nicht der Dienst-
grad, Fachkompetenz
entscheidet, DP 5/05

Mit Ihrem Interview ist es Ih-
nen hervorragend gelungen, ei-
nen Mann „der ersten Stunde“
zu porträtieren, der über Jahre
die Geschicke des Spezialein-
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FORUM

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe zu kürzen, um
möglichst viele Kolleginnen
und Kollegen zu Wort kom-
men zu lassen. Abgedruckte
Zuschriften geben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:

GdP-Bundesvorstand
Redaktion Deutsche Polizei
Stromstraße 4
10555 Berlin
Tel.: 030/39 99 21-114
Fax: 030/39 99 21-190
E-Mail:
gdp-redaktion@gdp-online.de

satzkommandos Berlin mit be-
einflusst und sich durch seine
Art, Einsätze zu führen und
nachzubereiten, auch überregio-
nal hohe Anerkennung erwor-
ben hat.

Leider ist Ihnen dabei ein
Lapsus unterlaufen, der aus mei-
ner Sicht nicht kommentarlos
hinnehmbar ist: Statt der richti-
gen Bezeichnung „Spezialein-
satzkommando“, wurde der Be-
griff Sondereinsatzkommando
verwendet. Sondereinsatzkom-
mandos aber wurden zu Zeiten
des Nazi-Regimes bei der Verfol-
gung und dem organisierten
Massenmord an politischen Geg-
nern und den als rassisch minder-
wertig bezeichneten Juden, Polen
und „Zigeunern“ eingesetzt.

Ich unterstelle Ihnen keinerlei
Absichten, bitte aber um Rich-
tigstellung und darum, dass künf-
tig die Bedeutung dieser Begriff-
lichkeiten angemessen berück-
sichtigt wird.

Bernd Kossin, EPHK,
Stellvertretender Kommando-

führer SEK/PSK

Vielen Dank für den Hinweis,
der uns telefonisch mehrfach er-
reichte. Wir bedauern diesen Feh-
ler außerordentlich und hoffen
sehr, dass wir damit das Ansehen
der SEK-Kollegen nicht geschmä-
lert haben. Der Hinweis eines
SEK-Kollegen mag auch anderen
als Eselsbrücke dienen: „Wir sind
keine Sonderlinge, sondern Spe-
zialisten“.

Die Redaktion entschuldigt
sich ausdrücklich für den Fehler.

Zu: Bundesseminar für
lesbische und schwule
Polizeibedienstete,
DP 5/05

Soeben habe ich den Beitrag
zum Bundestreffen 2005 des
VelsPol Berlin-Brandenburg ge-
lesen.

Dass Ihnen dieses Treffen eine
Meldung wert ist, hat mich sehr
gefreut. Ich selber bin in den
vergangenen zehn Jahren auf ei-
nigen dieser Treffen gewesen und
werde auch in diesem Jahr
wieder dabei sein. Die Teilnah-
me am Christopher-Street-Day
am 25.6. wird sicherlich der Hö-

Zu:  Stalking soll
Straftatbestand werden,
DP 5/05

Bundesjustizministerin Bri-
gitte Zypries hat einen Gesetzes-
entwurf vorgelegt, in dem als §
241b „Nachstellung“ eingefügt
werden soll.

Wie viel schöner ist doch der
verständliche Begriff „Nachstel-
lung“ statt des allgegenwärtigen
„Stalking“. Dieser Begriff aus
der angloamerikanischen Jäger-
sprache bedeutet anpirschen,
sich anschleichen und zeigt damit
in der Übersetzung seine ganze
Menschenverachtung.

Frauen, die von ihren Ex-
Freunden oder -Gatten belästigt
werden – das ist wohl der größte
Teil der Fälle – werden so zum
jagdbaren Wild degradiert. Und
keiner merkt es, und alle Fach-
leute verwenden den Begriff und
behaupten noch, es gäbe keine
deutsche Entsprechung.

Indem Frau Zypries sich an
die Grundsätze „Die Amtsspra-
che ist deutsch“ (§ 23 Verwal-
tungsverfahrensgesetz) und „Die
Gerichtssprache ist deutsch“ (§
184 Gerichtsverfassungsgesetz)
gehalten hat, beweist sie das Ge-
genteil. Nun gibt es keinen
Grund mehr, das diskriminieren-
de Wort aus der Jägersprache zu
benutzen.

Eva-Maria Kieselbach,
per E-Mail

Amtssprache deutsch?

Beim „daily input update“
und dem damit verbundenen
Lesen meiner dienstlichen „E-
Mails“ wurde ich mal wieder –
wie schon oft zuvor – von einer
„Downtime“ des NIVADIS

(Niedersächsisches Vorgangs-
bearbeitungs-, Analyse-, Doku-
mentations- u. Informations-Sys-
tem) in Kenntnis gesetzt.

In diesem Zusammenhang är-
gern mich und bestimmt viele
andere Kollegen ganz einfach die
immer häufiger sich einschlei-
chenden „Anglizismen“ gerade
im dienstlichen Miteinander,
besonders aber im Schriftver-
kehr!!

Mir ist dabei vollkommen klar,
dass nicht nur die „it-language“
und die „pilotlanguage“ „world-
wide“ Englisch ist – ich selbst
gehöre mit jahrzehntelanger
„top-ten“ Musikberieselung,
meinen privaten „travel-exper-
iences“ und der dienstlichen Er-
fahrung dreier „english spea-
king“ UN-Auslandsmissionen
bestimmt nicht zu den konserva-
tivsten „german native spea-
kern“ in unseren Reihen.

Ist es aber nicht gerade den
„non english speakern“, den
„non pc usern“ oder den in
dienstlichen Ehren ergrauten
„colleagues“ gegenüber ziemlich
„unfair“ (... ja ja, man merkt es
kaum noch – auch das ist Eng-
lisch!), dem nicht etwas entgegen
zu steuern?

Ausdrücke wie Mentoring,
Briefing, Brainstorming, Mee-
ting, Teamwork usw. sind leider
teilweise schon so häufig im
dienstlichen Schriftverkehr anzu-
treffen, wie die angeblich bei
cops so beliebten Fastfood Res-
taurants.

Gerade wir als Repräsentan-
ten des Staates sollten zumindest
soviel Selbstbewusstsein besit-
zen, unsere eigene Sprache zu
verwenden.

Gabor Balint, PI Nienburg/
Schaumburg

Wissen die
Datenschützer eigent-
lich, wovon sie reden?

Diese Frage beschäftigt mich
schon einige Zeit. Da gab es im
Mitteldeutschen Rundfunk
(mdr) Radio Sachsen-Anhalt die
Information, dass sich führende
Datenschützer gegen eine Aus-

hepunkt dieser Veranstaltung
werden.

Mich würde jedoch auch inte-
ressieren, ob und wie sich die
Gewerkschaft der Polizei dort
einbringt. Über einen Bericht
nach dieser Veranstaltung würde
ich mich sehr freuen.
Wolfgang Krömker, per E-Mail

weitung der Speicherung von
DNA-Analysen aussprechen.
Begründung: Es könnten un-
schuldige Personen verdächtigt
werden.

Wenige Stunden später im
ZDF zu Gast: der wegen Mordes
verurteilte, und dann freigespro-
chene Schauspieler Kaufmann.
Dieser sprach auch davon, dass
zwei seiner Freunde ebenfalls
inhaftiert worden waren, weil sie
verdächtigt wurden, Herrn Kauf-
mann bei der Tat geholfen zu
haben. Da, wie Herr Kaufmann
berichtete, am Tatort DNA-
Spurenmaterial gefunden und
ordentlich gesichert wurden, war
schnell klar, dass seine Freunde
nicht am Tatort waren und diese
Spuren nicht hinterlassen haben.
Die Spuren sind den später er-
mittelten Tätern zweifelsfrei zu-
geordnet worden.

Wenn doch hier durch das
DNA-Spurenmaterial der Ver-
dacht zweifelsfrei ausgeschlossen
werden konnte, wieso reden
dann die Datenschützer immer
noch davon, dass unschuldige
Personen in Verdacht geraten
könnten. Da ergibt sich doch
zwangsläufig die Frage ob diese
Leute wissen, wovon sie reden.

Wolfgang Jung,
Vorsitzender Landessenioren-

gruppe Sachsen- Anhalt
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Rechtsextreme ohne Chance –
Berlin blieb sauber

Was unsere demokratischen
Gesetze nicht schaffen konnten,
haben rund 5.000 couragierte
Bürger desselben vollbracht: Sie
stoppten den geplanten Naziauf-
marsch am 8. Mai in Berlin, be-
vor er sich überhaupt so recht
formieren konnte, indem sie die
Marschroute derart bevölkerten,
dass ein Durchkommen für die
Rechtsextremen unmöglich wur-
de. Die Einsatzleitung der Poli-

zei hatte entschieden, die Route
nicht gewaltsam freizumachen.

Warum so entschieden wurde,
erklärte der Berliner Polizeiprä-
sident Dieter Glietsch der Zei-
tung „Die Welt“ in einem Inter-
view:

„Es gab unter rechtlichen und
tatsächlichen Aspekten zwei
Gründe, die Brücke nicht zu räu-
men. Auf der Liebknecht-Brücke
hatten sich etwa 5.000 friedliche
Demonstranten versammelt, die
der polizeilichen Aufforderung,
die Brücke zu verlassen, nicht
nachkamen. Zwangsmittel wären
hier unverhältnismäßig gewesen.

Das Recht lässt nicht zu, dass wir
einen Aufzug durchprügeln.
Zweitens hatten wir die Aufga-
be, die NPD-Demonstranten zu
schützen. Angesichts des Auf-
marsches an Gegendemonstran-
ten und etwa 1.000 militanten
Linksextremisten im Umfeld des
Alexanderplatzes konnten wir
das nicht riskieren. Diese Grup-
pe hätte einen NPD-Aufzug von
jeder Stelle aus angegriffen.“

Zivilcoruage
So blieb den NPD-lern nichts

weiter übrig, als eine „Partei-
versammlung“ abzuhalten; dann
musste zum Abmarsch geblasen
werden.

Vorbei der Alptraum, sie wür-
den am Holocaust-Mahnmal den
Tag der Befreiung und die Op-
fer verunglimpfen. Dank 5.000-
facher Zivilcourage und des be-
sonnenen Einsatzes von rund
9.000 Polizistinnen und Polizis-
ten, die Neonazis und links-
extreme Gegendemonstranten

gebührend auf Distanz hielten.
Gewalt am 60. Jahrestag des
Kriegsendes hatte somit keine
Chance.

Wie nach Großereignissen
üblich, folgte im parlamentari-
schen Innenausschuss die Aus-
wertung. Die Abgeordneten wa-
ren sich in ihren Einschätzungen
selten so einig und so voll des Lo-
bes für die Polizei: Bezeichnun-

gen wie „polizeiliches
Meisterstück“, „Tri-
umph für die Stadt“ und
„einem 1:0 gegen die
Neonazis“ sollen gefal-
len sein. Und Berlins
Innensenator Dr. Ehr-
hart Körting nannte es
einen Erfolg der beson-
nenen Bürgerschaft und
Ge-gendemonstranten.
Er dankte der Polizei,
die eine konsequente
und durchdachte Leis-
tung geboten habe.

Die NPD sieht das
ganz anders, sie will nach
dem von ihr vorzeitig
beendeten Aufmarsch
zum 8. Mai in Berlin Kla-
ge gegen die Polizei er-
heben, weil die im Ein-
satz befindlichen Unifor-
mierten ihrer Ansicht
nach nicht alles getan
hätten, um die Versamm-
lungsfreiheit durchzuset-
zen.

Das haben die Ge-
richte zu entscheiden.

Der „Feind“ eint

Für einige Stunden regte sich
an diesem Sonntag eine Art
neuer Gemeinsamkeit gegen
Rechts. Die zu befördern, damit
sie Alltagskultur auf allen Ebe-
nen werde, ist auch dringendes
Anliegen unserer Gewerkschaft.
Bundesvorsitzender Konrad
Freiberg forderte angesichts der
Entwicklung rechtsextremisti-
scher Straftaten: „Die staatliche
Bekämpfung des Rechtsextre-

mismus muss einen höheren Stel-
lenwert erlangen.“ Die Bekämp-
fung des Rechtsextremismus be-
dürfe der Kontinuität und dürfe

Am Rande des Aufmarschs

Die GdP und ihre Fans zeigten
Flagge mit Ballons.
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nicht nur an aktuellen Ereignis-
sen ausgerichtet sein.

Ein paar Hundert Meter Luft-
linie entfernt vom verkappten
NPD-Aufzug vereinte das Fest
der Demokratie all jene, die den

8. Mai ohne braune Gesinnung
als Tag der Befreiung begingen.

Dort standen Zelt an Zelt und
Bude an Bude friedlich nebenei-
nander, was sich sonst im politi-
schen Alltag oft attackiert: Ge-
werkschaften, Parteien, Verbän-

de und Vereine,
Aktionsbündnisse …
Sie einte das gemein-
same Nein gegen
Braun.

Deutlich präsent
war auch die GdP mit
ihrem Stand, an dem
es während der zwei
Tage neben Positions-
papieren, „Arbeits-
hilfen gegen Rechts“
und grünen  Luftbal-
lons auch jede Menge
Gespräche mit Kolle-
ginnen, Kollegen, mit
Bürgerinnen und Bür-
gern gab – u. a. über
Anforderungen an die
Polizei, zur Ausstat-

Propagandadelikte
sprunghaft gestiegen
Am 10. Mai hat sich Bundesinnenminister Otto Schily
zur Entwicklung der „Politisch motivierten Kriminali-
tät“ im Jahr 2004 geäußert.

Hier einige Fakten:

• Insgesamt wurden im
Bundesgebiet im letzten Jahr
21.178 politisch motivierte
Straftaten registriert. Dies be-
deutet gegenüber dem Vor-
jahr (20.477) einen Anstieg
um rund 3,4 Prozent.

• Während die politisch
motivierte Kriminalität – links
(- 2,6 Prozent) und die poli-
tisch motivierte Ausländer-
kriminalität (- 65, 4 Prozent)
gesunken sind, ist die Zahl der
politisch motivierten Strafta-
ten – rechts (+ 8,4 Prozent)
und der keinem Phänomen-
bereich zuzuordnenden Straf-
taten (+ 27 Prozent) gestie-
gen.

• Die Zunahme im Bereich
politisch motivierter Krimina-
lität – rechts – gegenüber dem
Jahr 2003 erklärt sich aus ei-
ner deutlichen Zunahme der
Propagandadelikte; diese sind
von 10.669 im Jahr 2003 auf
11.860 im Jahr 2004 ange-
wachsen – ein Anstieg von rd.
11 Prozent.

• Die Zahl der politisch
motivierten Gewalttaten ging
insgesamt deutlich zurück.
Diese seien seit Einführung
des Definitionssystems „poli-
tisch motivierte Kriminalität“
kontinuierlich von 2.368 im
Jahr 2001 auf 1.800 im Jahr

2004 gesunken. Bundesinnen-
minister Otto Schily erklärte,
dies sei „erfreulich und ein
Erfolg der soliden Arbeit un-
serer Sicherheitsbehörden“.

• Der Anteil der rechtsext-
remistischen Gewalttaten ist in-
nerhalb der rückläufigen Ge-
samtzahl politisch rechts moti-
vierter Gewaltdelikte leicht ge-
stiegen (2004: 776; 2003: 759).
Gleiches gilt für den Anteil
linksextremistischer Gewaltta-
ten (2004: 521; 2003: 483) bei
insgesamt rückläufiger Ge-
samtzahl politisch links moti-
vierter Gewaltdelikte (2004:
789; 2003: 803).

• Für den Phänomenbe-
reich politisch motivierte Kri-
minalität – rechts – ist festzu-
halten, dass der Anteil der po-
litisch rechts motivierten
Straftaten mit
- rechtsextremistischem Hinter-

grund
   (2004: 12.051; 2003: 10.792)
- fremdenfeindlichem Hinter-

grund
   (2004: 2.553; 2003:2.431)
-  antisemitischem Hintergrund
   (2004: 1.346; 2003:1.226)
   angewachsen ist.

• Positiv ist die Gesamtauf-
klärungsquote: Sie lag im Jahr
2004 bei rund 50 Prozent und
ist damit gegenüber dem Vor-
jahr um 2 Prozent gestiegen.

Der GdP-Stand auf dem Fest für Demokratie
wurde auch von vielen Kolleginnen und Kolle-
gen gut besucht.

Waren am Tag für Demokratie vor Ort: Detlef Rieffenstahl, Mitglied
des Geschäftsführenden Bundesvorstandes der GdP (l.) begrüßt POK
Jan Müller. Daneben GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg (r.) im
Gespräch mit Jürgen Schubert, Inspekteur der Bereitschaftspolizeien
der Länder.

tung, zu Fragen der gewerk-
schaftlichen Positionen, zur Po-
lizei-Ausbildung und zur Ent-
wicklung der Neonazi-Szene in
Deutschland.

Die Veranstaltungen zum 8.
Mai in Berlin mit ihren zehn-
tausenden, friedlichen Demons-
tranten haben sicher auch der
Welt draußen vor Augen geführt,
dass Deutschland ein reifer, ge-

In politischen Sonntagsreden wird lautstark vor
der besorgniserregenden Erstarkung rechten Ge-
dankenguts und zunehmender Gewaltbereitschaft
rechtsextremer Täter gewarnt und deren entschie-
denere Bekämpfung gefordert. Gleichzeitig wird
stillschweigend die Polizei personell reduziert. Ich
fordere die Politik auf, dieses Missverhältnis den
Bürgern und der Polizei zu erklären.

GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg anlässlich der
Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2004

wachsener, demokratischer
Rechtsstaat geworden ist, an dem
auch die Polizei ihren Verdienst
hat. GdP-Bundesvorsitzender
Konrad Freiberg ist zuversicht-
lich: „Es ist zwar erschreckend,
dass rechtsextremistisches Ge-
dankengut offenbar auch unter
jungen Menschen wieder Ver-
breitung findet, jedoch wird es in
diesem Land keine Chance ha-
ben.          tetz
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Angebot zum Aussteigen
Die Auseinandersetzung mit

der rechten Gesinnung ist bei der
GdP seit Jahren Dauerthema.

Erst kürzlich initiierte z. B. der
Landesbezirk Rheinland-Pfalz
eine Fachtagung mit 70 Teilneh-
mern (Abgeordnete, Regie-
rungsvertreter, Vertreter der Jus-
tiz, der Polizei und des DGB) zur
Problematik „Rechtsextremis-
mus und Aussteigerprogramm“,
auf der u. a. ein Kommuniqué
verabschiedet wurde. Darin wird

insbesondere der Prävention ein
hoher Stellenwert eingeräumt
und alle öffentlichen Verant-

wortungsträger werden aufgefor-
dert, gemeinsam mit den Medi-
en konsequent und nachhaltig
Öffentlichkeit herzustellen, um
die notwendigen Impulse zur
Bekämpfung des Phänomens zu
setzten.

Das Aussteigerprogramm von
Rheinland-Pfalz (R)AUS ist
beim Landesamt für Soziales,

Wer wirkliche raus will aus der rechtsextremen Szene, für den gibt
es Angebote. Fotos: hol (4), tetz

Auch das Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV) bietet
ein Kontakttelefon für aus-
stiegswillige Rechtsextremis-
ten: Tel.: 0221/79262.

Nach Angaben des BfV gibt
es in den Ländern ähnliche An-
gebote. Diese Aussteigerpro-
gramme sind bei unterschiedli-
chen Dienststellen, z. B. Lan-
deskriminalämtern, Justizmi-
nisterien, Jugend- und Sozial-
behörden, aber auch Ver-
fassungsschutzbehörden ange-
siedelt und haben vom BfV so-
wie größtenteils auch vonein-
ander abweichende Schwer-
punkte.

Baden-Württemberg:
0711-54 01 26 41,
Landeskriminalamt

Jüngstes Beispiel dafür,
dass rechte Gewalt auch vor
Polizisten nicht halt macht,
kommt aus Halberstadt, Sach-
sen-Anhalt. Dort hatten am 5.
Mai einige stark alkoholisier-
te Männer einen 36-jährigen
afrikanischen Asylbewerber
mit Faustschlägen und Schlä-
gen mit Bierflaschen atta-
ckiert. Als der 32-jährige
BGS-Beamte dem Opfer hel-
fen wollte, wurde er ebenfalls
mit Faustschlägen angegrif-
fen, getreten und mit Bier-
und Sektflaschen gezielt auf
den Kopf geschlagen. Er
musste mit erheblichen Ver-
letzungen ins Krankenhaus
und war mehrere Tage dienst-
unfähig.

Zwei der Täter, die der Po-
lizei einschlägig bekannt sind,
wurden verhaftet; gegen wei-
tere wird ermittelt.

tetz

Die GdP-Arbeitshilfe
kann bei den GdP-
Landesbezirken und -
Bezirken bestellt
werden.

Rechtsextreme
machen auch vor
Polizei nicht halt

Jugend und Versorgung, Abt.
Landesjugendamt angesiedelt.
Die fachliche Verantwortung
liegt beim Ministerium für Bil-
dung, Frauen und Jugend, die Fi-
nanzierung der Infrastruktur ob-
liegt dem Ministerium für Arbeit,
Soziales, Familie und Gesund-
heit.

(R)AUS will insbesondere
junge Mensche erreichen, die
sich extremistischen – insbeson-
dere rechtsextremistischen –
Gruppierungen angeschlossen
haben, will zum Ausstieg moti-
vieren und bietet konkrete indi-
viduelle Beratung und Hilfestel-
lung für Betroffene zur persön-
lichen Stabilisierung und gesell-
schaftlichen Reintegration.

(R)AUS wendet sich aber
auch mit Beratung, Unterstüt-
zung und Informationen an be-
troffene Angehörige und Fach-
kräfte im schulischen Bereich, im
Bereich der offenen Jugendar-
beit, der Polizei etc. Darüber hi-
naus will das Aussteigerpro-
gramm für die Spielarten der
rechten Jugendkultur sensibili-
sieren und die Auseinanderset-
zung damit befördern.          red.

Bayern:
01802-00 07 86,
Verfassungsschutz

Hamburg:
040-42 86 79 90 0,
Polizei

Rheinland-Pfalz:
0800-45 46 00 0,
Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung
Saarland:
0681-96 24 44 4,
Landeskriminalamt

Sachsen:
0351-65 56 55 65 5,
Verfassungsschutz

Nordrhein-Westfalen:
01803-10 01 10,
C@llcenter der Landesregierung

Niedersachsen:
0178-74 74 72 0,
Justizministerium

Thüringen:
0361-44 06 11 0,
Verfassungsschutz

Neben den staatlichen Aus-
steigerprogrammen ist seit
Ende 2000 das von einer pri-
vaten Initiative betriebene
Aussteigerprojekt „EXIT
Deutschland“ aktiv. Es richtet
sich an ausstiegswillige Szene-
angehörige, die bereit sein
müssen, über ihre Aktivitäten
offen zu sprechen und für ihr
Verhalten Verantwortung zu
übernehmen.

Tel.: 0171/713 645 2
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Nachbessern dringend nötig!
GdP nimmt zum Entwurf des Gesetzes zur Reform der Strukturen
des öffentlichen Dienstrechts (Strukturreformgesetz-StruktReformG) –
Stand: Gesetzentwurf 12. April 2005 – Stellung

Die Stellungnahme der Ge-
werkschaft der Polizei zum vor-
liegenden Gesetzentwurf erfolg-
te unter dem Druck, dass für eine
Positionierung zu einem Gesetz-
gebungsverfahren mit epocha-
lem Anspruch und 224-seitigem
Umfang – durch welches fünf
Gesetze geändert und zwei Ge-
setze neu geschaffen werden –
insgesamt ganze 14 Kalendertage
zur Verfügung standen.

Eine derart kurze Zeit für ei-
nen Abstimmungsprozess zu
grundlegenden sozialen Belan-
gen der Mitgliedschaft genügt
nicht dem Anspruch an ein de-
mokratisch verfasstes partner-
schaftliches Verfahren. Die zu
kurzen Fristen konterkarieren
den Anspruch aus dem Eck-
punktepapier, die Reform mit
den Beschäftigten und ihren Ge-
werkschaften zu gestalten, da
noch nicht einmal Zeit für einen
Willensbildungsprozess zwischen
Gewerkschaften und betroffe-
nen Mitgliedern zu dem konkre-
ten Gesetzentwurf bleibt.

Grundbewertung

1. Das Gesetzespaket ist im
Besoldungs- und Versorgungsteil
Ausdruck der Hoffnung, durch
eine längerfristig eintretende
weitere Absenkung der Einkom-
men bei allen Beamtinnen und
Beamten dauerhaft das Berufs-
beamtentum auch für Bereiche
zu sichern, die nicht wie Polizei,

Justiz etc. dem Berufsbeamten-
tum zuzuordnen sind.

Dies wird nach Überzeugung
der GdP nicht gelingen; in der
Konsequenz werden gleichwohl
weitere Beschäftigungsbereiche
„entbeamtet“ werden und trotz-

dem die Einkommen der Beam-
tinnen und Beamten in den
Kernbereichen niedriger bleiben
als heute bei gleicher Verantwor-
tung.

2. Der Anspruch, durch das
Gesetzgebungspaket „Einheit-
lichkeit und Vielfalt … in eine
neue ausgewogene Balance“ zu
bringen, wurde deutlich verfehlt.
Statt Vielfalt wurde Bezahlungs-
separatismus Tür
und Tor geöffnet.

Gleiche Tätigkei-
ten mit gleichen An-
forderungen, Auf-
gabenzuschnitt, Ver-
antwortung und
Qualifikation sollen
zukünftig zu gravie-
rend unterschiedli-
cher Entlohnung und
Versorgung führen
(können) – je nach
arbeitsmarktbezo-
genen und regiona-
len Besonderheiten
bei den einzelnen
Dienstherren und je
nachdem,  wie die
einzelnen Diensther-
ren in ihrem Zustän-
digkeitsbereich die
Funktionen ihren
Ämtern zuzuordnen gedenken.

Es wurde durch eine Vielzahl
von Abweichungs- und Öff-
nungsmöglichkeiten ein solch
weiter Gestaltungs- und Ab-
weichungsspielraum eröffnet,
dass von einer strukturell glei-
chen Bezahlung, von gleicher
Verantwortung und Schwierig-
keit nicht mehr gesprochen wer-
den kann. Dies ist für die Polizei-
beamtinnen und -beamten, de-
nen bundesweit die gleiche per-
sönliche Aufopfrungsverpflich-
tung bis zum Einsatz des eigenen
Lebens auferlegt wird, nicht zu
akzeptieren.

3. Eine „leistungsorientierte
Besoldung“ wird so nicht er-
reichbar sein. Durch die vorge-

sehene Struktur tritt der Effekt
ein, dass eine Beamtin oder ein
Beamter bei Beförderung in den
niedrigeren Ämtern einen gerin-
geren Einkommenszuwachs er-
hält als bei einer Beförderung
vor der Einführung des neuen
Systems.

Wie niedrigere Einkommens-
zuwachschancen mehr Motivati-
on und Leistung auslösen sollen,
bleibt unverständlich.

Die GdP prognostiziert einen
wachsenden Arbeitsdruck bei
immer weniger Personal zu
insgesamt schlechteren Bezah-
lungs- und Versorgungskondi-
tionen.

Beförderungen lohnen sich
nach der neuen „Leistungs-
besoldung“ deutlich weniger als
im bisherigen System, vor allem
in den niedrigeren Besoldungs-
gruppen. Der Einkommenszu-
wachs aus einer Beförderung
fällt zukünftig um fast drei Vier-
tel niedriger aus als nach dem bis-
herigen System.

Nach dem vorgelegten Ge-
setzentwurf ist eine Mitnahme
der erreichten Leistungsstufe
nicht vorgesehen.

Damit verfehlt der Gesetzent-
wurf den im Eckpunktepapier
selbst gestellten Anspruch deut-
lich, dass „Leistung oder Übernah-
me einer höherwertigen Funktion
… die wesentliche Grundlage für
Einkommensverbesserungen dar-
stellen“ sollen.

Im Gesetzentwurf fehlen im
Kernbereich des Alimentations-
rechts wesentliche Aspekte. Die
Maßstäbe und Instrumente, wie
die konkrete Alimentationshöhe
bestimmt wird, sind nach dem
vorliegenden Entwurf nicht ge-
regelt; der Entwurf ist an dieser
Stelle durch Verwendung nicht
justiziabler Begriffe wie „Ziel-
vereinbarungen“ inakzeptabel

schwammig. Da die Besoldungs-
höhe grundsätzlich durch Gesetz
zu regeln ist, kann dieser Aspekt
im Gesetzgebungsverfahren
nicht ausgeklammert werden.

Werden die Rechtsbezie-
hungen des besonderen Dienst-
und Treueverhältnisses zwischen
Dienstherrn und Beamtinnen/
Beamten abschließend in den
Beamtengesetzen geregelt und
kommt darin (auch im vorliegen-
den Entwurf der Neufassung des
BRRG und des BBG) das Insti-
tut der „Zielvereinbarung“ zwi-
schen Dienstherrn/Vorgesetztem
und Beamtinnen/Beamten gar
nicht vor (und dementsprechend
auch nicht die Rechtswegbe-
schreibung bei Streitigkeiten aus

„Leistungsorientierte
Besoldung“

DIENSTRECHTSREFORM

Quelle: BMI
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einer „Zielvereinbarung“), so ist
fraglich, ob dieses rechtlich nicht
geregelte Institut als Instrument
für eine Alimentationsbemes-
sung beigezogen werden kann.
Bestimmtheitsgebot, Rechtswe-
gegarantie und Gesetzesvor-
behalt der Regelungen des be-
sonderen Dienst- und Treue-
verhältnisses erfordern, dass das
Institut „Zielvereinbarung“ – so
man es einführen will – bundes-

rahmenrechtlich gesetzlich zu
definieren und zu normieren ist.

4. Nach dem neuen System er-
folgt – anders als im neuen Tarif-
system – keine Umschichtung
zugunsten der Einkommens-
höhen junger Beamtinnen und
Beamter. Während das neue
Tarifsystem im Gesamtvolumen
zugunsten gerade junger Berufs-
einsteiger im Familiengrün-
dungsalter umschichtet, wird die-

ser Schritt bei der Beamten-
besoldung nicht vollzogen. Im
Gegenteil, die Einkommen sind
bereits nach zwei Jahren – trotz
Verleihung einer „Leistungs-
stufe“ – geringer als im bisheri-
gen System. Für junge verheira-
tete Beamtinnen und Beamte
wird der Einkommensunter-
schied noch größer ausfallen.

Damit wird der Anspruch des
Herstellens von „Wirkungs-
gleichheit“ beim Umbau des Be-
soldungs- und des Tarifrechts
nicht erfüllt.

5. Die GdP kritisiert, dass
die durchschnittliche Beamtin
und der durchschnittliche Beam-
te der Zukunft sich durch die
strukturellen Änderungen im
Regelfall auf einem niedrigeren
Bezahlungsniveau wieder finden,
als sie es heute bei gleicher Ver-
antwortung und Qualifikation
täten. In Anbetracht der von den
Beamtinnen und Beamten seit

1997 erbrachten Vorleistungen
von insgesamt 9,8 Prozent abge-
senkten Bezügen kann dieser er-
neute Einkommensabsenkungs-
effekt nicht begrüßt werden.

6. Niedrigere Durchschnitts-
einkommen, längere Wartezeiten
und ein Absinken des Basis-
bezahlungsniveaus auf 96 Pro-
zent sorgen für ein Absinken des
Versorgungsniveaus. Zugleich
bleibt wegen der strukturellen
Einkommensabsenkungen (z. B.
nach Beförderungen etc.) we-
sentlich weniger Spielraum für
private Altersvorsorge.

7. Die durchschnittliche Beam-
tin und der durchschnittliche Be-
amte, die z. B. nach Beförderungen
von ihren bisherigen durchschnitt-
lichen Leistungsstufen einen ge-
wissen Zeitraum „nach unten“ ge-
fallen sind, erreichen nicht mehr
das heutige Versorgungsniveau
des „durchschnittlichen Beam-
ten“, weil er im Durchschnitt sei-
nes Arbeitslebens den struktur-
bedingten Schwankungen bei der
Einstufung in Leistungsstufen un-
terlag. Zusammen mit der o. g. Kri-
tik an dem diffusen Charakter von
„Zielvereinbarungen“ stellt sich
tatsächlich die Frage, ob derart un-
bestimmte Institute noch Auswir-
kungen auf die Altersversorgung
zeigen dürfen.

8. Das durch das neue System
verursachte strukturelle Absinken
des Versorgungsniveaus wird ver-
schärft durch weitere Ver-
schlechterungen für heutige ver-
heiratete Beamtinnen/Beamte
und Pensionäre. Durch die
Abschmelzung des Verheirate-
tenzuschlages in Form von Fest-
beträgen wird durch die geringe-
ren Erhöhungen der Versorgung
im Abgleich mit der Besoldung bei
gleich hohen Abschmelzfest-
beträgen des Verheiratetenzu-
schlages eine Verringerung der
Versorgung bewirkt, die nicht im
Verhältnis zu seinem Bemes-
sungssatz steht: Der abzuschmel-
zende Festbetrag trifft Beamtin-
nen/Beamte mit hohem und mit
niedrigem Bemessungssatz in
unproportionalem und damit un-
sozialem Verhältnis. Dies betrifft
besonders hart die Pensionäre aus
niedrigem Statusamt.

„Ziel-
vereinbarung“

„Leistungsstufen“
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9. Der Anspruch der Förderung
der Mobilität zwischen Privatwirt-
schaft und öffentlichem Dienst
wird nicht erreicht. So beinhaltet
der Gesetzentwurf keine Regelun-
gen für die Mitnahmemöglichkeit
der erworbenen Versorgungsan-
wartschaften bei Wechsel in die
Privatwirtschaft.

10. Das Gesetzespaket be-
rücksichtigt nicht die besonderen
Belange und Bedürfnisse der

Beschäftigten der Polizeien und
der anderen Sicherheitsinstitu-
tionen bei Bund und Ländern.
Dies gilt z. B. bei der Funktions-
bewertung und bei der Berück-
sichtigung der Teamarbeit. Die-
se müssen bis zur Systemein-

führung dringend in einer geson-
derten Gesetzesnovelle gestaltet
werden.

11. Der beamtenrechtliche
Teil ist keine wirkliche Innovati-
on, wenngleich bemerkenswerte,
langjährig geforderte Verbesse-
rungen endlich aufgenommen
wurden. Insbesondere sind die

grundlegenden Defizite, durch
freie Koalitionen frei über die
Arbeitsbedingungen auch der
Beamtinnen und Beamten ver-
handeln zu können, wiederum
nicht aufgegriffen worden.

12. Vor allem krankt der be-
amtenrechtliche Teil an der un-
terbliebenen Unterbreitung von
intelligenten Instrumenten der
Arbeitszeitflexibilisierung, wie
sie noch das Eckpunktepapier in

Aussicht stellte. Von einem Aus-
bau der Flexibilisierungsmög-
lichkeiten ist im Gesetzentwurf
nichts erkennbar; die Arbeitszeit-
regelung des Bundes ist unverän-
dert durch einseitige Diensther-
renregelung geprägt.

13. Die GdP mahnt die zeitna-
he und wirkungsgleiche Über-
nahme des quantitativen Teils
des Tarifergebnisses 2005 (Ein-
malzahlungen) an.

Die notwendige Weiterentwick-
lung des Beamtenrechts erfordert,
dass Dienstherren und Gewerk-
schaften in weiteren Gesprächen
und Verhandlungen nach kon-
struktiven Lösungsmöglichkeiten
für die oben aufgeworfenen Pro-
bleme suchen, weil eine Reform
grundsätzlicher Bereiche des
Berufsbeamtentums andernfalls
nicht erfolgreich sein kann.

Die Gewerkschaft der Polizei
wird sich an dieser Diskussion
weiter beteiligen.

Im Einzelnen wird angemerkt:

Zu Artikel 1 Beamten-
rechtsrahmengesetz  (BRRG)

Zu § 6 „Probezeit“
Die Abschaffung der bisher

nach den Anforderungen der je-
weiligen Laufbahn  gestaffelten

Dauer der status-
rechtlichen Probe-
zeit und Festset-
zung einer auf gene-
rell auf drei Jahre
angelegten, unab-
hängig von der
Laufbahnzugehö-
rigkeit zu absolvie-
renden Probezeit
führt bei Beamten
des mittleren und
gehobenen Diens-
tes, die nach dem 27.
Lebensjahr ein Be-
amtenverhältnis be-
gründet haben, zu
einer nicht be-
gründbaren Verlän-
gerung des Probe-
zeitraumes. Daraus
resultiert bei Beam-
ten des mittleren
Dienstes eine Ver-
doppelung, bei Be-
amten des gehobe-
nen Dienstes eine

Ausweitung der Probezeit um ein
Drittel. Damit werden insbeson-
dere lebensältere Laufbahn-
bewerber, die bereits mit einer grö-
ßeren Lebens- und Berufserfah-
rung in den öffentlichen Dienst aus
nicht gleichwertigen Tätigkeiten
eintreten, mit einer längeren Pro-
bezeit als bisher belastet. Die stär-
kere Durchlässigkeit wird damit
nicht gefördert.

Zu § 12 Abs. 4 „Zugang zu neu
eingerichteten oder zusammen-
gefassten Laufbahnen“

Die Ermächtigung, bei Ein-
richtung neuer Laufbahnen die
Voraussetzungen zum Zugang
für diese Laufbahnen nur durch
oder aufgrund eines Gesetzes,
aber ohne inhaltliche Mindest-
vorgaben für dieses Gesetz zu
regeln, ist abzulehnen. Insbeson-
dere steht zu befürchten, dass

durch Schaffung neuer Laufbah-
nen ein weiteres Auseinander-
driften der Qualitätsanforde-
rungen zwischen den einzelnen
Dienstherrn zunimmt, weil für
Laufbahnen mit gleichen Be-
zahlungsebenen unterschiedli-
che Zugangsvoraussetzungen
geschaffen werden können.

Zu § 15 Abs. 2 „Erprobungs-
zeit“

Zur größeren Klarheit sollte
auf den bisher verwandten Be-
griff der Erprobungszeit auf ei-
nem höher bewerteten Dienst-
posten zurückgegriffen werden.

Zu § 25 Abs. 5 „Entlassungs-
frist“

Es ist nicht erkennbar, warum
die Mindestentlassungsfristen
nicht wie bisher ihre Unter-
grenze in den für Bundesbeamte
geltenden Entlassungsfristen
weiterhin finden sollen. Entlas-
sungsfristen sind als soziale
Schutzvorschriften mit einem
Mindeststandard zu versehen.

Zu § 27 Abs. 2 „Ruhestand
wegen Erreichen der Altersgren-
zen“

zu Nr. 1)
Der GdP fehlt als Pendant zur

Erweiterung der Möglichkeit der
freiwilligen Verlängerung der
Lebensarbeitszeit die Verkürzung
der Lebensarbeitszeit für Schicht-
und Wechselschichtdienstleistende
durch eine Faktorisierung der Ar-
beitszeit. Eine Versorgungsab-
schlagsregelung ist für dieses
Rechtsinstitut auszuschließen.

zu Nr. 2)
Ein Hinausschieben des Ruhe-

standes auf Verlangen des Dienst-
herrn bis zu drei Jahren über die
gesetzlich festgeschriebene allge-
meine oder besondere Alters-
grenze hinaus ist abzulehnen, weil
der unbestimmte Rechtsbegriff
der „dringenden dienstlichen Be-
lange“ einen gesetzlichen An-
spruch auf Zurruhesetzung nicht
unterlaufen kann.

Eine Verlängerung darf nur
mit Zustimmung des Beamten
statthaft sein.

Zu § 28 Abs. 3 „Rehabilita-
tionsmaßnahmen“

Die Ermächtigung zur zu-

  „Dienstherren-
regelung“

DIENSTRECHTSREFORM

Quelle: BMI
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stimmungsfreien Herabstufung/
Degradierung um ein Amt zur
Vermeidung von Frühpensio-
nierungen wegen des Eintritts
von Dienstunfähigkeit ist nicht
nur fürsorgewidrig, sondern ein
inakzeptabler Eingriff in den er-
worbenen Besitzstand des Be-
amten und seinen Anspruch auf
Unwiderruflichkeit seines Am-
tes.

Vor allem bei lebensälteren
Beamten führt diese Ermächti-
gung zu einer inakzeptablen Ab-
senkung des im Beamtenleben
erarbeiteten Versorgungsan-
spruchs, wenn er für mehr als drei
Jahre „degradiert“ wird. Es ist
bedenklich, dass ein so herab-
gestufter Beamter bei Eintritt
seiner späteren vollkommenen
Dienstunfähigkeit dann aus dem
neuen, niedrigeren Amt versorgt
wird. Insbesondere stellt die
Degradierungsermächtigung
keinerlei Beitrag zur Rehabilita-
tion des Beamten dar.

Zu § 29 „Begrenzte Dienstfä-
higkeit“

Es ist abzulehnen, dass eine
zustimmungsfreie Herabstufung/
Degradierung nach § 28 (3)
BRRG Vorrang vor Übertra-
gung einer nicht dem eigentli-
chen Amt entsprechenden Tätig-
keit erfolgen soll.

Zu § 57 „Beteiligung  von Spit-
zenorganisationen bei der Vor-
bereitung von Normen“

Es wird eine Vereinbarungs-
ermächtigung zwischen Gewerk-
schaften und Dienstherren für
untergesetzliche Regelungen ge-
fordert. Der gewerkschaftliche
Grundsatz „Verhandeln statt ver-
ordnen!“ ist umzusetzen.

Zu § 76 Abs. 3 Satz 3 „Ver-
waltungsrechtsweg“

Mit der Klausel wird die
besoldungsrechtlich einzufüh-
rende „Leistungsbeurteilung“ zu
einem anfechtbaren, dem Ver-

waltungsrechtsweg übereigneten
begünstigenden oder belasten-
den Verwaltungsakt, dessen An-
fechtung im Vorverfahren nach
VwGO ein Schlichtungsver-fah-
ren vorgeschaltet werden kann.

Damit wird das Vorverfahren
um eine bisher nicht vorgesehe-
ne dritte Stufe faktisch erweitert.
Es stellt sich die Frage, ob damit
nicht der verbundene Verwal-
tungsaufwand vergrößert denn
verkleinert wird.

Insbesondere ist unklar, ob
(und ggf. wie) ein Schlichter-
spruch angefochten werden soll
oder der belastende Ausgangs-
verwaltungsakt „Leistungsbeur-
teilung“ Anfechtungsge-gen-
stand ist bzw. in welchem Ver-
hältnis sich Schlichterspruch,
Verwaltungsakt, Widerspruchs-
bescheid und Klagegegenstand
gegenüberstehen sollen.

Durch die Ermächtigung zum
Schlichtungsverfahren wird den
Dienstherren gleichzeitig einge-

räumt, nach Erlass eines belasten-
den Verwaltungsaktes „Leis-
tungsbescheid“ außerhalb der
VwGO zu agieren bzw. deren ab-
schließende Fristen zu negieren.

Hinzu kommt, dass die für die
Leistungsbeurteilungen maßgeb-
lichen Begriffe „Zielvereinba-
rung“ und „strukturierte Be-
wertungsverfahren“ derzeit nicht
justiziabel sind.

Zu Artikel 2 Bundesbeamten-
gesetz (BBG)

Zu § 10 Abs. 1 Nr. 2 Es wird
hinsichtlich der Probezeit iden-
tisch zu § 6 BRRG eingewandt.

Zu § 17 Abs. 4„Zugang zu den
Laufbahnen“

Es wird identisch zu § 12 Abs.
4 BRRG eingewandt; im Übrigen
sind die Voraussetzungen für
Bundesbeamtenlaufbahnen nicht
in „einem“, sondern ausschließ-
lich in diesem Gesetz zu regeln.

DIENSTRECHTSREFORM
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Zu § 42 „Hinausschieben der
Altersgrenze“

Die Einwendungen erfolgen
analog den Ausführungen zu § 27
Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BRRG.

Zu § 44 Abs. 4 „Dienstunfä-
higkeit“

Es wird identisch zu § 28
BRRG eingewandt.

Zu § 108 „Zuziehung von Ge-
werkschaften“

Es wird auf die Forderungen
zu § 57 BRRG verwiesen.

Zu Artikel 3 Bezahlungs-
strukturgesetz (BezStruktG)

Zu § 9 Abs. 1  BezStruktG
„Funktionsbewertung“

Die Zuordnung der Funktio-
nen zu Ämtern muss den herge-
brachten Grundsatz der gleichen
Besoldung bei gleicher Verant-
wortung und Qualifikation be-
rücksichtigen. Dies ist im

„Grundsatz der funktions-
gerechten Bezahlung“ deutlicher
zum Ausdruck zu bringen.

Zu § 9 Abs. 4 „Stellenober-
grenzen“

Die Ausbringung von Stellen-
obergrenzen widerspricht dem
Prinzip der funktionsgerechten
Bezahlung; Stellenobergrenzen
sind abzuschaffen.

Zu § 10  „Bezahlungsband-
breite“

Bezahlungsbandbreiten als
bloßes Personalsteuerungsin-
strument sind als Verstoß gegen
den hergebrachten Grundsatz
der gleichen Bezahlung gleicher
Verantwortung abzulehnen.

Zu § 14 Abs. 2 BezStruktG
sowie Anlage II zum BezStruktG
„Grundbezahlung“

Abgelehnt wird, dass das Ba-
sisgehalt in den Erfahrungs-
stufen abgesenkt wird und in

Erfahrungsstufe 3 nur noch 96 v.
H. des Endgrundgehaltes in der
vergleichbaren bisherigen Be-
soldungsgruppe erreicht. Das
Entbasisgehalt ist auf 100 v. H.
des Endgrundgehalts der ver-
gleichbaren bisherigen Besol-
dungsgruppe festzusetzen.

Zu § 15 Abs. 1 „Erfahrungs-
stufenaufstieg“

Es ist unklar, wie die Faktoren
„Kompetenz“ und  „berufliche
Erfahrung“ gemessen und be-
wertet werden sollen, wenn sie –
neben der absolvierten Wartezeit
und dem überwiegenden Inneha-
ben einer Leistungsstufe – ein
eigenständiges Kriterium für  das
Erreichen der nächsten Erfah-
rungsstufe sein sollen.

Zu § 16 „Leistungsvariablen“
Die GdP weist darauf hin, dass

bereits heute die Besoldung leis-
tungsorientiert ausgerichtet ist.
Im Polizeibereich sind die Instru-

mente „Leistungszulage“ und
„Leistungsprämie“ aber nicht
oder nur unzureichend umge-
setzt worden, weil es an nachvoll-
ziehbaren transparenten Be-
wertungskriterien mangelt.
Wenn der Dienstherr eine Verän-
derung der Leistungsbezahlung
anstrebt, dann muss er diesen
Mangel beheben und zunächst
objektivierbare Kriterien für die
Leistungsbemessung vorlegen.

Die Begriffsinhalte der für die
Leistungsbeurteilungen maßgeb-
lichen Begriffe „Zielverein-
barungen“ und „strukturierte
Bewertungsverfahren“ sind der-
zeit nicht geklärt und nicht
justiziabel. Ein im Bereich aller
Dienstherren gleichmäßig anzu-
wendendes Modell der Lei-
stungsbezahlung muss jedoch
von bundesweit gleichen Be-
griffsinhalten ausgehen. Ohne
bundeseinheitliche Begriffs-
normierung kann ein Leistungs-
bezahlungssystem nicht gleich-
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mäßig angewandt werden.
Leistungsbewertung durch

Leistungsbeurteilung muss ein-
heitlichen Grundsätzen folgen
und daher rahmenrechtlich
durch Bundesgesetz festgelegt
werden.

Zu § 17 Abs. 1 „Vergabebud-
get für Leistungsvariablen“

Die Einführung einer fakti-
schen Quotierung ist abzuleh-
nen. Wird nur auf die Durch-
schnittssumme auf der Basis der
Leistungsstufe 2 budgetiert, so
bedeutet jede Vergabe einer
Leistungsstufe 3 oder 4, dass
mehrere andere Beamte wegen
der Pflicht zur Budgeteinhaltung
ohne Leistungsstufe bleiben oder
überproportional viele Beamte
in die Leistungsstufe 1 eingestuft
werden müssen. Dieses „Pater-
nostersystem“ innerhalb eines
derart niedrig bemessenen Bud-
gets kann nicht leistungsmoti-
vierend sein.

Zu § 19 „Amts- und Stellen-
zulagen“

Im Gesetz fehlt die Gewäh-
rung der bisherigen Ausgleichs-
zulage nach § 13 Abs. 1 Nr. 5
BBesG wegen Verringerung der
Dienstbezüge nach Aufstieg in
die nächsthöhere Laufbahn.

Da § 13 BBesG insgesamt er-
halten bleibt, muss auch im Rah-
men des BezStruktG eine Aus-
gleichszulagenregelung geschaf-
fen werden. Andernfalls würde
sich der Aufstieg für die Beam-
ten nicht mehr rentieren.

Zu § 21 Abs. 1 „Bestandteile
der Auslandsdienstbezüge“

Die nunmehr vorgesehene
Abgeltung auch der immateriel-
len Belastungen einer Auslands-
verwendung, insbesondere die
mit umfasste Abgeltung auch
von Mehr- und Überzeitarbeit
durch die Zahlung von Auslands-
dienstbezügen, ist eine nicht ak-

zeptable Verschlechterung ge-
genüber den bisherigen Regelun-
gen. Insbesondere wird damit die
außergewöhnliche Einsatzbereit-
schaft von Polizeibeamten im
Ausland nicht honoriert. Aus-
landsdienstbezüge dürfen daher
die grundsätzlichen Ausgleichs-
ansprüche nach § 75 Abs. 2 Satz
2 f BBG (neu) nicht beschneiden.

Zu § 21 Abs. 2  „Bestandteile
der Auslandsdienstbezüge“

Bei der Gewährung einer auf
ein Jahr befristeten Leistungs-
komponente ist ein Mitnahme-
effekt in den nächsten Auslands-
einsatz einzubauen, sofern die
verbleibende Dauer des Aus-
landseinsatzes nach Gewährung
der Leistungskomponente weni-
ger als ein Jahr umfasst.

Zu §§ 27 Abs. 4 „Zuschläge“
und  § 31 Abs. 2 „Übergangs-
regelung zum Familienzuschlag“

Die Nichtgewährung des
Verheiratetenzuschlages an neu
einzustellende Beamtinnen und
Beamte und die Abschmelzung
des Familienzuschlages der Stu-
fe 1 bei den vorhandenen verhei-
rateten Beamtinnen und Beam-
ten bis zur völligen Aufzehrung
des Zuschlages wird aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen
abgelehnt. Das Alimentations-
gebot erfordert, dass der Beam-
te und seine Familie lebenslang
amtsangemessen alimentiert
werden.

Zu Artikel 4 (Bezahlungs-
überleitungsstrukturgesetz –
BezÜlStruktG)

Zu § 2 Abs. 2 Satz 2 „Überlei-
tung“

Die Ausgrenzung der zum
Aufstieg in den Stufen des
Grundgehaltes nach dem BBesG
anstehenden Beamtinnen und
Beamten zwischen der Inkraft-
setzung des BezStruktG am
01.04.2006 und dem Zeitpunkt
der Überleitung am 01.10.2007
ist abzulehnen, weil es demotivie-
rend und leistungshemmend ist.

Zu § 5 „Überleitungszulage“
Bei Beachtung der Forderun-

gen zu § 14 Abs. 2 BezStruktG
ist die Überleitungszulage neu zu
normieren.

Zu Artikel 5 Bundes-
besoldungsgesetz (BBesG)

Zu § 40 „Familienzuschlag“
und § 86 „Übergangsregelung
aus Anlass des Bezahlungs-
strukturgesetzes“

Es wird auf die Einwendungen
zu § 31 (2) BezStruktG hingewie-
sen.

Zu Artikel 6 Beamten-
versorgungsgesetz (BeamtVG)

Zu § 5 Abs. 1 Nr. 3
„Ruhegehaltfähige Bezahlung“
und  § 69g Abs. 1 Nr. 1 “Über-
gangsregelung aus Anlass des
Strukturreformgesetzes“

Es wird auf die Einwendungen
zu § 31 Abs. 2 BezStruktG hin-
gewiesen.

Zu § 5 Abs. 6 „Ruhegehalt-
fähige Bezahlung bei Dienst-
unfall“

Bei Nichtübernahme der For-
derungen zu § 14 Abs. 2
BezStruktG sowie Anlage II zum
BezStruktG sind bei Dienst-
unfällen die Leistungsvariablen
mindestens nach Leistungsstufe
2 als berücksichtigungsfähig fest-
zusetzen.

Darüber hinaus wird gefor-
dert, in § 55 Abs. 2 Nr. 1 b
BeamtVG den Zusatz „abzüglich
von Zeiten nach § 12a“ zu strei-
chen, da dieser eine verfassungs-
widrige Kürzung des erdienten
Ruhegehalts beim Zusammen-
treffen von Rente und Versor-
gung bewirkt, ohne dass die
Grenze nach § 14 Abs. 1
BeamtVG in der Summe von
erdienter Versorgung und Ren-
te erreicht wird.

HJA

DIENSTRECHTSREFORM

Die GdP hat unter
www.gdp.de in ihrem ge-
schlosssenen Mitgliederbe-
reich ein Diskussionsforum
zum Gesetzentwurf der
Dienstrechtsreform einge-
richtet.

Weitere Forderung:
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Beamtenrecht:
Rückfälliger Alkoholiker verliert
das Ruhegehalt

Hat sich ein Polizeibeamter
während seiner Zeit bei der Po-
lizei zwei Mal in Alkohol-
entziehungskuren begeben und
ist er nach beiden Kuren rückfäl-
lig geworden, so dass er kaum
noch Dienst leisten konnte und
schließlich aus gesundheitlichen
Gründen in den Ruhestand ver-
setzt werden musste, so verliert
er seine Ansprüche auf Ruhege-
halt. Er hat – obwohl er nach den
Kuren „trocken“ war – durch den
erneuten Griff zum Glas jeweils
ein „schweres Dienstvergehen“
begangen.
Niedersächsisches Oberverwal-
tungsgericht, 1 NDH L 6/03

W. B.

Beamtenrecht:
Kein Anspruch auf Versorgung

Scheidet ein Beamter auf ei-
genen Antrag aus dem Staats-
dienst aus, verliert er kraft Ge-
setzes seine Ansprüche auf eine
spätere beamtenrechtliche Al-
tersversorgung. Diese Ansprüche
können ihm auch nicht vertrag-
lich erhalten werden.
Bundesverwaltungsgericht, Ur-
teil vom 7. April 2005 – 2 C 5.04

Quelle: einblick 9/05

Arbeitsrecht:
Befristet werden darf nur
„im Zusammenhang“

Stellt ein Arbeitgeber eine Aus-
hilfskraft für den Zeitraum der
Abwesenheit einer Stamm-
arbeitskraft befristet ein, so muss
ein zumindest mittelbarer Zusam-
menhang zwischen zeitweiligem
Ausfall der festen Kraft und der
Vertretung bestehen. Werden die
frei gewordenen Mittel vom Ar-
beitgeber jedoch dazu genutzt, die
Aushilfe mit ganz anderen Aufga-
ben zu beschäftigen, so ist die
Befristung nicht wirksam.
Bundesarbeitsgericht,
7 AZR 32/04

W. B.

Kündigung:
Der Chef muss negative Gesund-
heitsprognose vorlegen

War ein Arbeitnehmer inner-
halb von sechs Jahren mehr als
200 Tage krank, so kann er von
seinem Arbeitgeber nicht mit der
Begründung entlassen werden,
die Fehlzeiten führten zu erheb-
lichen betrieblichen Beeinträch-
tigungen, wenn es weder eine
negative Gesundheitsprognose
für die Zukunft gibt noch einen
Beweis des Arbeitgebers, dass
die Krankheitszeiten dem Be-
trieb wirtschaftlich nachhaltig
schaden.
Landesarbeitsgericht Rheinland-
Pfalz, 7 Sa 447/04

W. B.

Altersteilzeit:
Wer vor der „freien Phase“
krank wird, ist selber Schuld

Hat eine Angestellte des öf-
fentlichen Dienstes in den letz-
ten drei Monaten der (insgesamt
2 Jahre dauernden) Arbeitsphase
einen „Krankenschein“, so dass
sie ihre noch ausstehenden (hier:
4) Urlaubstage nicht nehmen
kann, weil die Freistellungsphase
beginnt, so hat sie keinen An-
spruch darauf, dass der Urlaub
abgegolten wird. Das Risiko, dass
ein Urlaub wegen andauernder
Arbeitsunfähigkeit vor Beginn
der freien Phase verfällt, trägt der
Arbeitnehmer.
Bundesarbeitsgericht,
9 AZR 143/04

W. B

Nötigung:
Bei „Dränglern“ müssen Einzel-
heiten geprüft werden

Um feststellen zu können, ob
es sich bei zu dichtem Auffahren
um eine Nötigung im Straßenver-
kehr handelt, muss geklärt wer-
den, auf welcher Streckenlänge
„gedrängelt“ wurde, wie groß der
Abstand zwischen den Fahrzeu-
gen und wie hoch die Geschwin-
digkeit war.
Oberlandesgericht Karlsruhe, 1
Ss 14/01.

W. B.

Urteile

§

§

§

§

§
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GDP-PRESSEFAHRT

Grenzpartner im vereinten Europa
Seit nunmehr 44 Jahren organisiert die GdP zwischen
ihren Kongressen alle vier Jahre eine „Pressefahrt“. Je-
des Mal stehen besondere Themen der Inneren Sicher-
heit im Focus, wobei die Arbeit der Polizistinnen und
Polizisten in diesem Bereich ausgiebig erläutert wird.
Im April diesen Jahres ging es mit rund 90 Vertretern
der Medien, Politik und Polizei über Frankfurt/Oder
nach Wroclaw, dem ehemaligen Breslau.
Vor dem Hintergrund des vor etwas mehr als einem
Jahr vollzogenen EU-Beitritts gaben Experten der deut-
schen und der polnischen Polizei den Pressevertretern
detailliert Auskunft über Lage, Kriminalitäts-
entwicklung und die deutsch-polnische Zusammenar-
beit in Sicherheitsfragen entlang der ehemaligen öst-
lichsten Grenze der EU. Damit ermöglichten sie einen
intensiven Einblick in die Sicherheitslage, boten aber
auch die Chance lang gehegte Vorurteile zu überden-
ken.

Was dem Besucher an der
deutsch-polnischen Grenze
sofort auffällt: Es gibt keine ki-
lometerlangen Warteschlangen
mehr  an den Grenzübergängen.

Seit dem 1. Mai vergangenen
Jahres ist eine weitere EU-
Außengrenze in Richtung Osten
für Reisende durchlässiger ge-
worden.

Der Präsident des Grenz-
schutzpräsidiums Ost, Udo
Hansen, weiß um die handfesten
Vorbehalte vor allem der Grenz-
bevölkerung, als Polen der EU
beitrat. Er prognostizierte jedoch
schon damals: Es werde keinen
Zusammenbruch der Sicherheit
geben. Die Erweiterung hat im
Gegenteil einen merklichen
Sicherheitsgewinn gebracht. Die
grenzüberschreitende polizeili-

che Zusammenarbeit der deut-
schen und polnischen Polizei hat
durch den Beitritt vorher kaum
vorstellbare Formen angenom-
men.

So seien z. B. bislang 12.000 ge-
meinsame Streifen des BGS und
des polnischen Grenzschutzes

bei Autostreifen, Überwachungs-
flügen und Fußstreifen im Ein-
satz gewesen,  polnische und
deutsche „Grenzer“ kontrollie-
ren gemeinsam, lernen jeweils
die Sprache des anderen Landes,
kommunizieren über kurze
Drähte miteinander und bauen

gemeinsame Dateien auf.
Hansen ist sicher: Wenn die Po-
len im Jahr 2007 dem Schengen-
Abkommen beitreten sollten
und dann die Ostgrenze der EU
in ihrer Obhut liege, ist die pol-
nische Grenzpolizei technisch
und fachlich gut vorbereitet.

Dennoch
betrachtet
n i e m a n d
b l a u ä u g i g
die Sicher-
h e i t s l a g e .
Trotz der en-
gen Zusam-
menarbeit,
so Andrzej
M a t e j u k ,
Wo j e w o d -
schaftskom-
m a n d a n t
Niederschle-
sien, trotz
der gemein-
samen Pla-
nungsgrup-
pen, Übun-
gen, Arbeits-
treffen und
Streifen ma-
chen z. B.  nach wie vor die
Schleuserbanden Sorgen.

Aber in den angestiegenen
Aufgriffszahlen bei den Schleu-
sern und Geschleusten sieht er

keine unmittelbare  Auswirkung
der EU-Erweiterung. Die Zah-
len bestätigen eher den Trend der
letzten Jahre und sind weitestge-
hend auf zunehmende Professi-
onalisierung der Schleuserorga-
nisationen zurückzuführen.

Manch deutscher Polizist mag
ein neidisches Auge auf die Aus-
rüstung der polnischen Krimi-
nalitätsbekämpfer werfen:
Videoüberwachung, Mikro am
Kragen, Laptops in den Streifen-
wagen, digitaler Funk …

„Die polnische Polizei hat ei-
nes der besten IT-Systeme in
Europa“, bestätigt Andrzej
Matujek, der sich auch intensiv
bemühte, sich hartnäckig halten-
de Vorurteile über polnische Kri-
minalität auszuräumen. Um 40
Prozent sei seit 2002 in seinem
Bezirk Niederschlesien der
Autodiebstahl zurückgegangen,
um 20 Prozent die allgemeine
Kriminalität. Und 90 Prozent der
Touristen fühlen sich nach Um-
fragen sicher in Polen. Deutsche
Witzeleien über polnische Auto-
schieber seien längst überholt.

Die Erfahrungen aus der Ko-
operation wollen Deutsche und
Polen in einem gemeinsamen
Projekt beim Beitrittskandidaten

Charmant und in geradezu atemberaubendem Tempo legte Prof. Dr.
Gesine Schwan, Präsidentin der Viadrina in Frankfurt/Oder die
Entwicklung der Viadrina dar. Ein Aspekt des Zusammenwachsens
in Europa spielt sich ganz wesentlich über die Bildung ab.
v. l. n. r.: GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg, Gesine Schwan,
Udo Hansen, Präsident des Grenzschutzpräsdiums Ost. Die Zeit der Pressefahrt war kurz, die Fahrt mit dem

Bus lang. Also versorgte PD Peter Holzem, Leiter des
Grenzschutzamtes Frankfurt/Oder, die Teilnehmer
unterwegs im Bus mit interessantem Insider-Wissen.

Fortsetzung Seite 20
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Rumänien verwerten. Auch die
zusammen entwickelte Daten-
bank über chemische Feinheiten
von Ecstasy-Funden könnte ein
Exportschlager werden, meinte
Kriminaldirektor  Christian
Hoppe, kürzlich noch Verbin-
dungsbeamter des BKA in Polen,
heute Referatsleiter „Organisier-
te und Allgemeine Kriminalität“
im Bundeskriminalamt.

Grenzsicherung ist
nicht nur bilaterale
Angelegenheit

Seit 2002 wurden unter der
Verantwortlichkeit des „Kom-
petenzzentrums Landgrenze“
bei der EU bereits 21 euro-
paweite so genannte „Joint Ope-
rations“ durchgeführt, davon al-
lein zehn in Deutschland. Das
bedeutet, dass europäische
Grenzschützer gemeinsam Ver-
antwortung an den europäischen
Grenzen wahrnehmen.

Wenn also ein ukrainischer
Reisebus die deutsch-polnische
Grenze bei Frankfurt/Oder über-
quert, dann kann es passieren, dass
die Papiere der Reisenden ein spa-
nischer Grenzschützer kontrol-
liert. Und wenn russische
Schleuser an der Neiße von einem
griechischen Polizisten aufgegrif-
fen werden, dann war es wieder
mal einer dieser effektiven multi-
nationalen Einsätze. Der Vorteil
dieser Einsätze ist einleuchtend:
Ein Kollege aus Spanien kann
beispielsweise viel schneller erfas-

sen, ob mit der Reiseeinladung ei-
nes Ukrainers aus Madrid auch
alles in Ordnung ist oder statt ei-
nes Urlaubs nicht doch eine ille-
gale Einreise geplant ist. Vor allem
sind es zurzeit Tschetschenen und
Chinesen, die versuchen, illegal
einzureisen.

GdP-Vorsitzender Konrad Frei-
berg machte während der Presse-
fahrt darauf aufmerksam, dass
„Europa nicht nur als ein Europa
der Wirtschaft wahrgenommen
wird. Denn vor allem ist es ein
Europa der Menschen, die hier le-

ben. Wir müssen gegenseitig mehr
Vertrauen zueinander gewinnen.“

Das ist es auch, was die Jour-
nalisten während der drei Tage
erfuhren, erlebten und schließ-
lich in ihren Beiträgen nieder-
schrieben. Die EU-Erweiterung
hat nicht zu einem Kriminalitäts-
anstieg geführt. Die Grenz-
schützer in Ost und West arbei-
ten zunehmend vertrauensvoll
und effektiv zusammen, d. h. der
Organisierten Kriminalität kann
man immer besser gemeinsam
begegnen.           tetz

Faktenreich berichtet der
Wojewodschaftskommandant
Andrzej Matejuk über die
Zusammenarbeit mit Deutschland
vor und nach dem EU-Beitritt.

Fotos: Dicke, tetz

Robert Grochal, stellvertretender
Hauptkommandant der Polizei
Polens: Deutschland ist Polens
wichtigster Partner bei der
Kriminalitätsbekämpfung.

Robert Grochal

Andrzej Matejuk

Statt der einstigen zeit-
aufwändigen Grenzkontrollen
gibt es nun die punktuelle
„Ein-Stopp-Kontrolle“. Auch im
GdP-Bus prüften ein Bundes-
grenzschutzbeamter und ein
Beamter des polnischen Grenz-
schutzes direkt nebeneinander
stehend bei einem einzigen
Halt die Aus- und Einreise-
formalitäten gemeinsam.

GDP-PRESSEFAHRT

Großes Interesse bestand bei den Journalisten an den umfangreichen Informationen der Referenten aus
Deutschland und Polen.

Fortsetzung von Seite 18
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Die Personalratswahlen 2005
endeten im Saarland mit einem
überwältigend großen Vertrau-
ensbeweis der Polizeibeschäf-
tigten für die GdP. Die konstruk-
tiv-kritische Politik der GdP so-
wie die Glaubwürdigkeit ihrer
Kandidatinnen und Kandidaten
haben offensichtlich überzeugt.
Mit diesem Wahlergebnis ist die
GdP für die saarländische Poli-
zei wieder für die kommenden
Jahre das Schwergewicht in der
Personalvertretungsarbeit. Wir
werden dabei unsere Politik kon-
sequent im Interesse der Polizei-
beschäftigten fortsetzen – getreu
unserem Wahlslogan: GdP – ein
guter Rat!

Lothar Schmidt

Erfolg auch in Rheinland-
Pfalz: Bei der Wahl des Haupt-
personalrates Polizei konnte die
GdP ihren erheblichen Stimmen-
vorsprung weiter ausbauen und
in der Beamtengruppe einen Sitz
hinzu gewinnen. Bei den Ange-
stellten gehen beide Sitze mit
weitem Stimmenvorsprung an
die GdP und auch der Vertreter
der Gruppe der Arbeiter wurde
mit großem Vorsprung in den
Hauptpersonalrat gewählt. Alle
Ergebnisse unter www.gdp-rp.de.

Thomas Will

In Sachsen-Anhalt schenkten
insgesamt 62,4 Prozent der Be-
amtinnen und Beamten bei den
Polizeihauptpersonalratswahlen
der GdP-Liste das Vertrauen.
Das sind 12,4 Prozent mehr, als
2001. Bei der Gruppe der Ange-
stellten votierten 56,9 Prozent für
die GdP-Vertretung; für die
Gruppe der Arbeiter verfehlte
unser Kollege leider den Einzug
in den PHPR.

Lothar Jeschke

PERSONALRATSWAHLEN

GdP vorn
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KINDER- UND JUGENDGEWALT

Schulhof ohne Regeln

Schon immer haben Jugendliche ihre Konflikte auch mit
handgreiflichen Mitteln ausgetragen. Fachleute warnen
aber vor einer „neuen Qualität” der Gewaltbereitschaft
an den Schulen.

Keine ganz normale Rangelei
an einem nordrhein-westfäli-
schen Gymnasium: In der großen
Pause gegen halb zehn zückt ein
Sechzehnjähriger plötzlich ein
Messer und geht damit auf einen
Mitschüler los. Der Streit zwi-
schen den beiden Jugendlichen,
so berichten Klassenkameraden
später, hat eine Vorgeschichte.
Dem Täter war ein paar Wochen
zuvor das Handy gestohlen wor-
den. Sein späteres Opfer hat er
des Diebstahls verdächtigt, stän-
dig mit ihm gestritten, ihn be-
schimpft und mehrfach körper-
lich bedroht. Jetzt entlädt sich die
hoch geschaukelte Aggression in
einem brutalen Akt der Gewalt:

Der attackierte Junge wird von
der Klingenspitze des Messers
am Ohr verletzt, muss im Kran-
kenhaus ambulant versorgt und
danach  wochenlang psycholo-
gisch betreut werden.

Kein Alltag in deutschen
Schulen, aber auch kein Einzel-
fall: Jeder dritte schulpflichtige
Junge, so ergab eine Untersu-
chung des Bundeskriminalamtes,
hat im Jahr 2003 einen Mitschü-
ler geschlagen und getreten.
Etwa fünf Prozent aller Schüler
stuft die BKA-Studie „Aggressi-
on und Delinquenz unter Ju-
gendlichen” als „regelmäßig ge-
walttätig” ein. Als das Krimino-
logische Forschungsinstitut

Niedersachsen 12.000 Schüler
nach ihren Gewalterfahrungen
befragte, gaben fast zehn Prozent
an, im letzten halben Jahr massi-
ven Übergriffen ausgesetzt ge-
wesen zu sein. Erschreckend im
Vergleich zu früheren Erhebun-
gen ist dabei weniger die Häu-
fung von Gewalt an sich, als die
Schärfe und Verrohung der

Konfliktaustragung.  Alte Ehrbe-
griffe, wo die Grenzen einer
„Klopperei” zwischen zwei Kon-
trahenten liegen, scheinen nicht
mehr zu gelten. „Das hat eine
neue Qualität, es geht nicht dar-
um, jemanden ein bisschen ein-
zuschüchtern oder zu quälen”,
beobachtet der Düsseldorfer
Anti-Gewalt-Trainer Simon
Steimel: „Das Ziel ist oft, jeman-
den zu zerstören.”

Zusammen mit seinem Kolle-
gen Holger Schlafhorst ist
Steimel an den Schulen als „Feu-
erwehr” unterwegs. Die beiden
Trainer, die eigentlich aus der
Theaterszene kommen, haben in
den letzten Jahren Zehntausende
von Jugendlichen für das Thema

sensibilisiert. Sie verstehen ihre
Arbeit als Präventionsangebot,
doch häufig werden sie erst ge-
rufen, wenn eine Schule durch
eine spektakuläre Auseinander-
setzung öffentlich unter Druck
geraten ist. Der gute Ruf steht
auf dem Spiel, die Eltern sind
aufgebracht, die Lehrer verunsi-
chert und überfordert. Die meis-
ten Pädagogen seien „auf solche
Situationen nicht vorbereitet”,
warnt Siegfried Preiser, Profes-
sor für Psychologie an der Uni-
versität Frankfurt.

Fehlende soziale
Kontrolle

Wer heute als Erwachsener
auf die eigene Schulzeit zurück-
blickt, kann sich meist durchaus
an einen handfesten Streit und
gewaltsame Konflikte erinnern.
Die sozialwissenschaftliche For-
schung geht davon aus, dass die
Zahl solcher Vorkommnisse an
deutschen Schulen im Verhältnis
zu früher deutlich zurückgegan-
gen ist. Auch der Bundesverband
der Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand, über den
jeder Schüler kostenlos versi-
chert ist, verzeichnet eher sinken-
de Schadensmeldungen. Das
Problem liegt offenbar woanders,
in kulturellen Veränderungen:
Der einst gültige, meist unausge-
sprochene Konsens über be-
stimmte Rituale der Konflikt-
austragung wird nicht mehr von
allen Beteiligten akzeptiert. Die
soziale Kontrolle durch Freunde,
Pädagogen und Eltern ist schwä-
cher geworden. Mitschüler erin-
nern übergriffige Jugendliche
nicht mehr selbstverständlich an
die üblichen „Faustregeln” einer
Rangelei – etwa, dass „man kei-
ne Mädchen schlägt” oder be-
stimmte Körperteile als „tabu”

gelten. Manche Lehrer pflegen
bei ihrer Aufsicht auf den Schul-
höfen das Erziehungsprinzip ei-
nes falsch interpretierten
Laissez-faire. In den Familien
schließlich hat vor allem die vä-
terliche Autorität, die in früheren
Zeiten ein festes moralisches
Wertesystem festlegte, an Bedeu-
tung eingebüsst.

Für die völlige Enthemmung,
für die mörderische Eskalation
der Gewalt an den Schulen steht
in Deutschland „Erfurt”. Der
Amoklauf des Robert Stein-
häuser durch ein thüringisches
Gymnasium am 26. April 2002
endete mit einem Massaker. Der
Täter erschoss sechzehn Men-
schen und am Ende sich selbst.
Psychologen, Soziologen und
Kriminologen haben seither auf
Dutzenden von Veranstaltungen
über „Jugend und Gewalt” dis-
kutiert. Im Mittelpunkt der De-
batte stand dabei stets die Frage
nach den Ursachen. Im Fall des
Robert Steinhäuser ging es
immer wieder um den Schul-
verweis, der dem Massenmord
vorausging. „Es gäbe weniger
Gewalt, wenn Schule weniger
verletzend wäre”, glaubt Leo
Montada, Psychologie an der
Universität Trier. Er sieht einen
Zusammenhang zwischen dem
„System Schule” und der wach-
senden Brutalität: Die „wieder-
holte Kränkung einer Persön-
lichkeit ohne Perspektive” habe
zu der Bluttat des Neunzehn-
jährigen beigetragen.

Jugendgewalt ist
Jungengewalt

Nicht alle Experten folgen die-
ser gewagten These. Doch weitge-
hende Einigkeit herrscht darüber,
dass Hemmschwellen gesunken
sind und die Fähigkeit zu
Empathie und Mitgefühl nachge-
lassen hat – nicht zuletzt durch die
starke Präsenz von Gewalt-
darstellungen in den elektroni-
schen Medien. Es sind überwie-
gend männliche Jugendliche, die
ihre Interessen körperlich durch-
zusetzen versuchen. „Gewalt ist
für Pubertierende etwas Kon-
struktives. Sie zeigen: Ab heute
bin ich Mann”, analysiert Lutz
Eckensberger vom Deutschen

Dieses Foto ist gestellt. Die Situation aber ist kein Einzelfall
an deutschen Schulen: Bewaffnet erpresst ein Schüler Geld
von einem Mitschüler.     Foto: dpa
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Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung. Es falle Jun-
gen schwer, eine passende Rolle
„zwischen Macho und Weichei”
zu finden, häufig fehlen ihnen at-
traktive männliche Vorbilder.
Statt dessen, so Eckensberger,
werde die Gewalt „identitäts-
stiftend” und definiere bei man-
chen ihren Sozialstatus im
Klassenverband.

Um das Aggressionsproblem
an den Schulen zu bewältigen,
fordern Erziehungswissenschaft-
ler eine verbesserte Ausbildung
der Lehrer. Der Umgang mit Ge-
walt im beruflichen Alltag ist
bisher kaum Studieninhalt. Künf-
tig soll sich möglichst jeder Päda-
goge mit Streitschlichtung und
Mediation auskennen, damit er
bei Konflikten kompetent vermit-
teln kann. Schon jetzt konzentrie-
ren sich speziell geschulte Sozial-
arbeiter auf schwierige Fälle.

Die Polizei setzt zur Präventi-
on so genannte Jugend-Kontakt-
beamte („Jucops”) ein. Bisher tun
diese vorrangig an weiterführen-
den Schulen in den „sozialen
Brennpunkten” der Großstädte

POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK 2004:

Gewaltkriminalität erneut angestiegen
Nach den bisher der Ge-

werkschaft der Polizei vorlie-
genden Zahlen für das Jahr
2004 ist die Gewaltkrimina-
lität bundesweit um fast 3 Pro-
zent gestiegen. Während die
Zahl der Straftaten mit
6.597.284 nahezu identisch
geblieben ist, konnte die Auf-
klärungsquote erneut um 0,9
Prozent gesteigert werden.
D. h., dass im Jahr 2004 54 Pro-
zent aller Straftaten aufge-
klärt wurden.

Die höchste Kriminalitäts-
belastung pro 100.000 Ein-
wohner hat trotz leichtem
Rückgang weiterhin Berlin
(15.927) vor Hamburg
(15.067). Die geringste Krimi-

nalitätsbelastung weisen Bay-
ern (5.753) und Baden-Würt-
temberg (5.784) aus.

Neben der Gewaltkrimi-
nalität verzeichnet auch die
Zahl der Rauschgiftdelikte
mit einem Anstieg um fast 9
Prozent eine starke Steige-
rung. Da der Rauschgiftlage-
bericht für das Jahr 2004 noch
nicht vorliegt, kann derzeit
nicht sicher beurteilt werden,
ob dieser Anstieg evtl. auf er-
höhten Verfolgungsdruck zu-
rückzuführen ist. Einen Rück-
gang der Fallzahlen gab es da-
gegen beim Diebstahl – sie
gingen gegenüber 2003 um 2,4
Prozent zurück.

now.

Dienst. Geht es nach dem Ver-
band Bildung und Erziehung
(VBE), werden sie künftig bereits
an den Grundschulen als An-
sprechpartner für die Sechs- bis

Zehnjährigen bereit stehen. Ne-
ben regelmäßigen Schüler-
Sprechstunden nehmen die
„Jucops” auch an Projektwochen
teil oder kümmern sich auf

Klassenfahrten um Deeskalation.
Zusätzlich bringen private Anti-
Gewalt-Trainer wie Simon
Steimel und Holger Schlafhorst
den Schülern bei, sich mit Worten
statt mit Fäusten auseinander zu
setzen. Solche Kurse kosten Geld,
das weder Schulbehörden noch
Eltern in Zeiten knapper Kassen
ohne weiteres zur Verfügung stel-
len wollen. Die GdP beklagt, dass
manche Schulen das heikle The-
ma Gewalt ganz unter den Tep-
pich zu kehren versuchen. Viele
Vorfälle werden gar nicht erst
bekannt, weil die Schulleitung ei-
nen Imageschaden fürchtet. Die
relativ niedrige Zahl der offiziell
gemeldeten Gewalttaten hält die
GdP für „völlig unrealistisch”.
Doch die Möglichkeiten der staat-
lichen Ordnungsmacht sind
ohnehin begrenzt. „Erziehung
beginnt nicht erst im Klassenzim-
mer”, betont Udo Beckmann,
VBE-Sprecher in Nordrhein-
Westfalen: Schule sei eben kein
„Reparaturbetrieb” für gesell-
schaftliche Fehlentwicklungen
oder unzureichende pädagogi-
sche Fähigkeiten der Eltern.

Thomas Gesterkamp
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DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KRIMINALISTIK

Ausschreibung
für Kriminalistik-Preis

Die Deutsche Gesellschaft für
Kriminalistik e.V. hat sich zum
Ziel gesetzt, die Kriminalistik als
Wissenschaft und praktisches
Instrument der Kriminalitäts-
kontrolle zu pflegen und zu för-
dern. Aus diesem Grunde wird
zum ersten Mal für das Jahr 2005
ein Preis ausgelobt, der auf der
Jahrestagung im Jahr 2006 verge-
ben wird.

Mit dem Preis sollen heraus-
ragende wissenschaftliche Leis-
tungen auf dem Gebiet der Kri-
minalistik gewürdigt werden. Es
können alle im Jahr 2005 bis zum
Ablauf der Einsendefrist veröf-
fentlichten oder noch nicht ver-
öffentlichten Arbeiten einge-
reicht werden, die sich mit der
Kriminalistik oder einem ihrer
Teilgebiete befassen und die ei-

nen Fortschritt für die Krimina-
listik erkennen lassen. Teilnah-
meberechtigt ist jedermann mit
Ausnahme der Mitglieder des
Vorstandes der DGfK.

Der Preis der DGfK ist dotiert
mit 1.000 Euro.

Über die Preisvergabe entschei-
det eine Gutachterkommi-ssion,
die durch den Vorstand der DGfK
eingesetzt wird. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Einsendeschluss: 31.12.2005.
Einsendungen sind zu richten an:
Geschäftsstelle der Deutschen
Gesellschaft für Kriminalistik
Anika Schütz,
 Joseph-Herzfeld-Str. 9,
18059 Rostock

Nähere Informationen unter:
www.kriminalistik.info

Kriminalistik-Experten treffen
sich zur 2. Jahrestagung

Vom 24. bis 25. August 2005
führt die Deutsche Gesellschaft
für Kriminalistik e.V. (DGfK)
ihre zweite Jahrestagung durch.
Tagungsort wird die Polizei-Füh-
rungsakademie in Münster sein.

Die Tagung steht unter dem
Thema: Moderne Methoden der
Tatortarbeit. Neben der natur-
wissenschaftlich – technischen
Betrachtungsweise werden auch
kriminaltaktische und juristische
Problemstellungen diskutiert.

Zudem setzen sich die Teil-
nehmer mit aktuellen Perspekti-
ven der Tatortdokumentation,
den Problemen des gerichtlichen
Sachverständigen und neuen
Verfahren der Tatortarbeit
auseinander.  Das Programm
wird abgerundet durch Work-
shops u. a. zu besonderen Pro-
blembereichen der Tatortarbeit

wie kriminaltechnische Untersu-
chungs- und Beweismöglich-
keiten bei Verkehrsunfallflucht,
Tatortarbeit in Katastrophenfäl-
len.  Als Referenten konnten
Wissenschaftler, Praktiker aus
Polizeibehörden, Juristen und
Hochschullehrer gewonnen
werden.

Das Tagungsprogramm und
Anmeldeformulare können von
der Homepage der DGfK
www.kriminalistik.info herunter-
geladen werden.

Anmeldeschluss: 22. Juli 2005.

Anmeldungen an das DGfK-
Tagungsbüro:
Anika Schütz,
Joseph-Herzfeld-Str.9,
18059 Rostock,
E-Mail: anika.schuetz@gmx.net
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Die GdP und der Deutsche
BundeswehrVerband (DBwV)
haben sich im Oktober 2003 ver-
traglich auf eine intensive Zu-
sammenarbeit verständigt, da die
Interessenlage ihrer Mitglieder
vielfach gleich sind und gebün-

Von Werten und heiterer Gelassenheit
Gemeinsames Seminar mit Deutschem BundeswehrVerband

delte Kräfte mehr ausrichten als
Alleingänge. Auch davor gab es
bereits gemeinsame Auftritte –
erinnert sei an die Proteste am
26. November 2001 am Berliner
Gendarmenmarkt gegen die
Kürzungen in der Alterssiche-

rung bei Polizisten und Soldaten,
wo die Politik doch zumindest er-
staunt war über den machtvollen
Aufzug der Uniformierten.

Die Seniorenvertreter der
GdP und des „Deutschen Bun-
des-wehrVerbands  – ehemalige
Soldaten, Reservisten und Hin-
terbliebene” haben inzwischen
nachgezogen. Dem Erfahrungs-
austausch, Überlegungen zur
konkreten Zusammenarbeit und
dem besseren Kennen lernen
diente Anfang Mai ein zweitägi-
ges Seminar in Vallendar. Dort
erläuterte der Seniorenvorstand
u. a. sein ABS-Programm für
GdP-Mitglieder im Ruhestand,
mit dem er beim DBwV auf gro-
ßes Interesse stieß.

Das aktuelle Gerede über
Werte, Normen und Moral in
unserer Gesellschaft war
schließlich Anstoß, auch darüber
ein wenig näher zu reflektieren
– ohne wahllastig zu werden.
Denn wir erklären uns die Welt
jeden Tag neu und kommen nicht
so recht voran. Vielleicht, weil
Veränderungen erst dann begin-
nen, wenn wir sie wahrhaftig in
uns selbst vollziehen. Wie oft for-
dern wir die Einhaltung von Nor-
men erst einmal von anderen ein,
lassen die Moral  links liegen,
wenn es um den eigenen Vorteil
geht. Werte sind uns zwar wich-
tig, mitunter aber im Alltag hin-
derlich – also kurzerhand weg
damit. Morgen wieder …

Worauf kommt es
wirklich an?

Welche Werte haben in unse-
rer Gesellschaft Bestand, welche
sind überhaupt noch gefragt?
Welche werden in der Gesell-
schaft gelebt? Was an Werten ist
zeitgemäß? Das waren einige
Fragen der Seminarstunden, die
Heribert Niederschlag, Prof. für
Moral und Ethik an der Theolo-
gischen Hochschule Vallendar,
bestritt. Ein Seminar, das nicht
vorwiegend Antworten gab,
dafür jede Menge Anregungen
nachzudenken:

Was sind die tragenden Wer-
te? Worauf baut der Einzelne?
Worauf kommt es wirklich an?
Stimmt die Fassade nur?

Wir wissen sicher eine ganze
Menge von Werten, können zu-
sammentragen und benennen,
worauf es ankommt. Allerdings
wird all das Wissen um Werte nur
lebendig, wenn wir es wirklich von
innen heraus annehmen, sonst
sind Werte nur „wie ein Etikett
auf einer Flasche, das jederzeit
abgewaschen werden kann“, wie
es Prof. Niederschlag formulierte.

Manchmal erschreckten die
deutlichen Worte über den tägli-
chen Umgang, den wir mitein-
ander pflegen. So bezeichnete
Prof. Niederschlag die „unver-
bindliche Freundlichkeit“ als
eine der übelsten Sünden unse-
rer Zeit, die Kälte in soziale Be-
ziehungen bringt und Wertvolles
im Umgang miteinander gar
nicht aufkommen lässt. Aus eige-
ner Erfahrung konnte so man-
cher berichten, wie der berühm-
te unverbindliche Small Talk
zwar eine nette Fassade von

smarten Akteuren aufbaut, aber
kann man sich auf solch ein un-
verbindliches Gegenüber verlas-
sen, kann man ihm vertrauen,
kann man von ihm gegeben-
enfalls Hilfe erwarten?

„Die Moral ist eine Zier,
doch besser geht es
ohne ihr“

Damit formuliert der Volks-
mund, dass es wohl nur wenigen
gelingt, moralisch völlig ein-
wandfrei zu leben, „gut“ zu sein.
Aber darum geht es wohl auch
gar nicht. Eher darum, sich nicht
auf Kosten anderer durchs Le-
ben zu manövrieren und dabei
den Nachbarn links und rechts zu
beschädigen.

Aber was ist „gut“?

Man wird rot, hält den Atem
an, kann kaum reden – alle
Kraft verwendet man darauf,
den Arm stark zu halten, damit
niemand ihn beugen kann…
Das ist anstrengend und verpul-
vert Energie.
Es geht auch anders: Die inne-
re Einstellung ändern, auf die
innere Kraft besinnen und so
die unblockierte Energie in den
Arm fließen lassen. Auch in
diesem Fall kann ihn der GdP-
Bundesseniorenvorsitzende
Heinz Blatt nicht beugen.
Prof. Niederschlag:  Es gibt
eine geistige Kraft in uns, die
stärker als die physische sein
kann. Sie setzt allerdings eine
positive Grundstimmung vor-
aus.

Freundschaft
gedeiht nur
im Umfeld
von Tugenden.
Komplizen-
schaft zerstört
Freundschaft.

GDP-SEMINAR

Heribert Niedrschlag
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Das ist gar nicht so schwer zu
beschreiben, so der Moral-Pro-
fessor: Gut ist, was menschlich
geht und auf Dauer froh macht.
– Wir können erkennen, was
„gut“ ist – und es in Gang brin-
gen. Dabei hilft uns unser Ge-
wissen.

Können wir „reinen Gewis-
sens“ in den Spiegel schauen?
Spätestens hier wissen und füh-

len wir, ob wir „gut oder
schlecht“ handeln. Gut ist es,
wenn wir uns und unsere Ent-
scheidungen noch leiden mögen.

Aber kann man im Alltag ei-
gentlich rundum so einfach nach
Gewissen agieren?

Wie viel Moral können
wir uns leisten?

Wir leben in einer Gesell-
schaft, die von Vielen Leistung
bis zur Selbstaufgabe verlangt.
Totales Funktionieren wird er-
wartet. Fehler- und Streitkultur
liegen weitgehend am Boden.
Jeder will und muss Bester sein.
Wenn nötig auf Kosten anderer.

Im Extremfall mit Mobbing.
Sonst könnte das eigene Fort-
kommen, oder gar die  berufliche
Existenz bedroht sein – so ein
weit verbreiteter Irrglaube, der
völlig ausblendet, dass es zuneh-
mend um soziale Kompetenz und
Teamfähigkeit in der Berufswelt

geht. Solotouren ohne die „Weis-
heit des Kollektivs“ gehen erfah-
rungsgemäß regelmäßig gegen
den Baum.

Jeder macht sich eigentlich
seine „Hölle“ selbst. Wenn man
etwas genauer hin schaut, sind es
vor allem Hab- und Machtgier,
Zweifel und Ängste, die vie-
len den Frohsinn rauben.
Dabei wäre alles so ein-
fach…

Aber auch hier, so haben
es etliche Seminarteilneh-
mer empfunden und ange-
sprochen, ist man wieder
schnell dabei, alle anderen
und weniger sich selbst zu
betrachten. Ein bisschen
„Hölle“ schlummert sicher
in jedem. Sie erkennen und
nicht dominieren zu lassen,
mag zur „heiteren Gelas-
senheit“ beitragen, mit der
wir allemal besser durchs
Leben kommen als mit
„starrsinniger Verbissen-
heit“.

Gefährliche
Machtspielchen

Der GdP-Bundesvorsitzende
Konrad Freiberg brachte es am
letzten Seminartag für sich auf
den Punkt: Den eigenen An-

spruch sollte man auch selbst le-
ben. Das schließt den Umgang
mit Mitarbeitern und die Kritik
in und an Unternehmen ein –
aber man sollte immer auch im
eigenen Laden nachschauen.

Als gefährlich bezeichnete er
die Machtspielchen, wie sie

GdP-Bundesvorsitzender Konrad Freiberg und der Stellvertre-
tende Vorsitzende des DBwV sind sich einig: Beide Organisa-
tionen wollen die Zusammenarbeit ausbauen – im
Miteinander voneinander profitieren.

zurzeit in punkto Innere Sicher-
heit in Deutschland ablaufen:
„Sämtliche Verantwortlichen für
die Innere Sicherheit geben uns
recht, wenn wir für die Einheit-
lichkeit der Polizei im Bereich
Bezahlung und Ausstattung plä-
dieren. Dennoch zersplittert auf

diesem Gebiet alles.“ Der Stell-
vertretende Vorsitzende des
DBwV,  Wolfgang Ostermeier,
machte auf die Belastungen
durch zunehmende Auslandsein-
sätze von Bundeswehrangehö-
rigen aufmerksam und proble-
matisierte u. a. eine unzureichen-
de Vorbereitung auf mögliche ge-
meinsame Einsätze von Bundes-
wehr und Polizei im Katastro-
phenfall.

Sowohl die Vertreter der GdP
als auch des DBwV sprachen sich
auf diesem Seminar dafür aus,
künftig gemeinsame Interessen –
z. B. im sozialen Bereich – ihrer
Mitglieder weiter gemeinsam zu
vertreten und somit auch nach
außen die Gemeinsamkeiten  zu
dokumentieren. Im Inneren wä-
ren beispielsweise weitere ge-
meinsame Bildungsveranstal-
tungen sinnvoll, um im Mitein-
ander voneinander profitieren zu
können.                               tetz

Nachdenklich,
aufmerksam,
fragend –
ein anregen-
des Seminar
nicht nur für
diese drei Teil-
nehmer.

Fotos: tetz

Dr. theol. Heribert Niederschlag,
Professor für Moraltheologie,
Rektor der Philosophisch-theologi-
schen Hochschule in Vallendar:
Bei aller Problematik –
mit heiterer Gelassenheit geht
es effektiver.
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VERKEHRSOPFERHILFE E. V.

Schon 100.000 Mal
geholfen
Trotz gesetzlich vorgeschriebener Haftpflichtversicherung
bewegen sich tagtäglich Tausende von Kraftfahrzeugen
unversichert auf den Straßen. Trotz gesetzlich geregelter
Wartepflicht entfernen sich ständig Unfallverursacher un-
erlaubt vom Unfallort. Die Sozialschädlichkeit eines sol-
chen Verhaltens ist unüberschaubar.

Um den Schaden der unschul-
digen Opfer in Grenzen zu halten,
wurde vor mehr als 40 Jahren der
„Verkehrsopferhilfe e. V.“ gegrün-
det. Ihr Entschädigungsfonds wird
von allen Kraftfahrversicherern in
Deutschland gespeist. In über
100.000 Fällen ist so schon gehol-

fen worden. Seit 2003 übernimmt
der Verein auch Schadensregu-
lierungen im Ausland.

Es sind jedoch verschiedene
Sachverhalte wegen der unter-
schiedlichen Ausnahmen zu unter-
scheiden. Zum einen geht es um
die Fälle, in denen das Kfz oder der
Anhänger des Unfallverursachers
nicht versichert sind oder die Ver-
sicherungsgesellschaft (z. B. wegen
Insolvenz) zahlungsunfähig ge-
worden ist. In diese erste Katego-
rie fällt ebenso ein vorsätzlich und
widerrechtlich herbeigeführter
Unfallschaden, der üblicherweise
in jeder Police von der Haftung

Für alle denkbaren Fälle gilt,
dass die Verkehrsopferhilfe nur
subsidiär eintritt. Wenn der un-
schuldige Geschädigte z. B.
krankenversichert ist, für sein ei-
genes Kfz eine Insassen- oder Voll-
kasko-Versicherung abgeschlos-
sen hat oder Anspruch auf Lohn-
fortzahlung besitzt, sind die dafür
zuständigen Zahlungspflichtigen
in Anspruch zu nehmen.

Wegen der Vielgestaltigkeit des
Verkehrsunfallgeschehens und
der dazu ergangenen Rechtspre-

chung können und sollen diese
Ausführungen nur ein grober Hin-
weis sein. Sie erfüllen aber ihren
Zweck für eine Beratung von Be-
troffenen. Denn kein anderer als
die Unfall aufnehmende Polizei ist
in der Lage, diese Serviceleistung
so wirksam und helfend den Op-
fern anzudienen. Der weitere Weg
zur Verkehrsopferhilfe führt in der
Regel über die eigene Kfz-Haft-
pflichtversicherung.

Dieter Block

ausgeschlossen wird (Stichwort:
„Autobumser“). In diesen Fällen
wird der Unschuldige  von der
Verkehrsopferhilfe so gestellt, als
wenn das Schädigerfahrzeug  mit
den gesetzlichen Mindestde-
ckungssummen versichert gewe-
sen wäre.

Anders verhält es sich bei der
Verkehrsunfallflucht, wenn also das
Schädigerfahrzeug nicht ermittelt
werden kann. Hier gibt es beachtli-
che Haftungsausschlüsse.  So wer-
den Fahrzeugschäden und auch
Folgekosten (Abschleppen, Miet-
wagen usw.) nicht ersetzt. Andere
Sachschäden, z. B. an der eigenen
Kleidung, am Gepäck oder der
Ladung, bleiben bis 500 Euro
(Selbstbehalt) unberücksichtigt.
Schmerzensgeld kann nur dann
beansprucht werden, wenn der sehr
unbestimmte Rechtsbegriff „be-
sondere Schwere der Verletzung
und zur Vermeidung einer groben
Unbilligkeit“ zu bejahen ist.

Der Unfallverursacher verschwindet –
leider kein Einzelfall.

                  Foto: ddp
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Der Klau von Passwörtern
und anderen persönlichen Daten
per E-Mail nimmt stetig zu

„Phishing“ (= Wortschöpfung
aus den beiden Wörtern Pass-
word und fishing) ist nicht mehr
nur in den USA eine beliebte
Methode des Online-Betrugs.

Die gängige Masche: Betrüger
versenden fingierte E-Mails mit
gefälschten Links, die angeblich
von Geldinstituten stammen. In
den meist täuschend echt aufge-
machten E-Mails werden die
Kunden aufgefordert zu „Über-
prüfungszwecken“ Nutzer-
namen, Passwörter, Konto- oder
Kreditkarten-Nummern anzuge-
ben. Nachdem vornehmlich Kun-
den von US-amerikanischen, bri-
tischen und australischen Ban-
ken ins Visier der Online-Betrü-
ger gerieten, traf es zuletzt auch
Kunden von deutschen Bank-
instituten wie Postbank, Volks-
bank oder Deutsche Bank.

„Die Betrugmails sind oft sehr
geschickt aufgemacht: Sie for-
dern den Kunden zusätzlich auf,
alle Angaben mit einer TAN-
Nummer zu bestätigen. Damit
haben Betrüger direkten Zugang
zum Konto des Anwenders“, er-
läutert Olaf Lindner, Sicherheits-
experte von Symantec. Die Sei-
ten sind dem echten Interne-
tauftritt der Firmen so täuschend
ähnlich, dass immer wieder
hunderte Empfänger der Auffor-

Am Haken der Online-Betrüger

derung nachkommen – und eine
Menge Geld verlieren. Nach
Angaben der Industrieorgani-
sation Anti-Phishing-Working-
Group (APWG) geben etwa fünf
Prozent der Anwender, die der-
artige elektronische Nachrichten
erhalten haben, ihre sensiblen
Daten weiter.

Wie kann man sich
schützen?

Lindner rät zuerst zu einer
gesunden Portion Vorsicht: „E-
Mails, die einen auffordern, per-
sönliche Daten wie Kreditkar-
tennummern, Kennwörter und
ähnliches per Mail an eine ange-
gebene Adresse zu schicken oder
auf entsprechend verlinkten Sei-

ten einzugeben, sollten besser
sofort gelöscht werden. In der
Regel fragen Banken und Geld-
institute solche Daten nicht per
E-Mail ab. Ist man sich nicht si-
cher, ob die Nachricht vielleicht
doch von der eigenen Bank oder
dem Online-Händler stammt,
sollte dies telefonisch geklärt
werden.“

Ein weiterer Tipp: Bei Bezahl-
anwendungen im Internet sollten
Anwender die entsprechenden
Seiten immer manuell in die
Adressleiste eintragen und diese
nicht über Links ansteuern. „Da-
mit stellt man sicher, auch wirklich
die Originalseite abgerufen zu ha-
ben“, erklärt Lindner. Zudem gibt
er den Rat, neben den gängigen
Sicherheitsvorkehrungen von
Banken oder Online-Shops auch
an die Absicherung des eigenen
PCs zu denken: „Neben einem ak-
tuellen Virenschutzprogramm, das
neben Viren und Würmern auch
vor Spionagesoftware schützt, soll-
te jeder eine Firewall auf seinem
Rechner installieren. „Eine Fire-
wall, quasi ein elektronischer
Wächter, sollte nicht nur den ein-
gehenden, sondern auch den aus-
gehenden Datenverkehr überwa-
chen“, empfiehlt der Symantec-
Experte. Somit wird zum einen der
Zugriff Dritter auf den Computer
verhindert, zum anderen aber auch
die unerlaubte Weitergabe von
sensiblen Daten durch Program-

INTERNET
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• Oberstes Prinzip: Niemals
vertrauliche Daten im Inter-
net weitergeben, auch (oder
gerade) wenn eine seriös wir-
kende E-Mail dazu auffordert.
Es gehört nicht zu den Bank
üblichen Verfahren, sensible
Daten vom Kunden über eine
ungeschützte E-Mail-Verbin-
dung abzufragen.

• Anwender sollten bei einer
zweifelhaften E-Mail, die an-
geblich von ihrer Bank stammt,
sofort ihren Kundenberater
einschalten. Sie sollten dabei
aber keine Telefonnummern
oder E-Mail-Adressen verwen-
den, die in der Nachricht ange-
geben ist.

• Betrügerische E-Mails sind
oft mit Rechtschreib- oder
Grammatikfehlern durchsetzt,
damit sie durch die Kontrolle
der Spam-Filter durchkommen,
die nach bestimmten – korrekt
geschriebenen – Schlüsselwör-
tern suchen. Auch der angege-
bene Link und die Webseite sind

me oder auf Internetseiten unter-
bunden. Denn neben Phishing-
Mails kommen immer häufiger
Spionageprogramme in Umlauf,
die ohne Wissen des Anwenders
ganz gezielt Bezahlfunktionen
überwachen und die Eingabe von
Passwörtern, Kontodaten, Kredit-
karten, PIN- und TAN-Nummern
mitschneiden. Komplettpakete

oftmals mit Fehlern gespickt.
• Bei Bezahlanwendungen

im Internet sollten Anwender
die entsprechenden Seiten
immer manuell in die Adress-
leiste eintragen und diese nicht
über Links ansteuern. Damit
stellt man sicher, auch wirklich
die Originalseite abgerufen zu
haben.

• Sicherheitssoftware ent-
hält zum einen eine Funktion,
die den Anwender bei der un-
bedachten Weitergabe persön-
licher Daten alarmiert. Zum
anderen werden durch die
Spam-Filter-Funktion E-Mails,
die von gefälschten Absendern
stammen, direkt aussortiert.

• Die Anti-Phishing-Organi-
sation APWG informiert unter
www.antiphishing.org  über ak-
tuelle Phishing-Attacken und
mögliche Gegenmaßnahmen.

Olaf Lindner, Sicherheits-
experte Symantec

wie Norton Internet Security ent-
halten gleich mehrere Schutz-
programme wie Virenscanner,
Firewall und Spam-Blocker (hält
die Mailbox frei von Massen-
mails). Praktisch: In der neuen
2005er Version des Sicherheits-
pakets erkennt der Spam-Filter
„Phishing“-Mails automatisch und
sortiert diese aus.

So kann man sich wehren:

Die „Buddel Rum“ an Bord
wird bald der Vergangenheit an-
gehören. Der Bundestag bereitet
eine Gesetzesinitiative vor, die
den Alkoholismus in der See-
schifffahrt wirksam bekämpfen
soll und scharfe Sanktionen – im

Wiederholungsfall bis zum
Patententzug – vorsieht. Für die
Beförderung von gefährlichen
Gütern will das Parlament die
Promillegrenze auf „null“ herab-
setzen, für die Personenbe-
förderung – und das gilt auch für
Kreuzfahrten – von 0,8 auf 0,5
Promille senken. Den letzten An-
stoß zu der Initiative auf Ände-
rung der geltenden Rechtslage
hat die Havarie der „ENA 2“ im
Juni vergangenen Jahres erge-

Bald keine betrunkenen
Kapitäne mehr?

ben, bei der 900 Tonnen Schwe-
felsäure in die Elbe ausgelaufen
waren.

Der Alkoholmissbrauch auf
See ist in den vergangenen zehn
Jahren stetig gestiegen. Allein in

den Jahren zwischen 2001 und
2003 sind trotz nur selten statt-
findender Kontrollen in der See-
fahrt mit 126 Fällen erhöhter
Alkoholwerte fast drei mal so
viele Fälle festgestellt worden
wie in den drei Jahren davor.
Hoffnung der Parteien ist es, dass
es durch die Verschärfung der
bestehenden Bestimmungen zu
mehr Disziplin und zu mehr
Sicherheitsbewusstsein auf den
Meeren kommt.             fps

SEESCHIFFFAHRT

Volle Ladung braucht volle Konzentration.            Foto: ddp
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Ab Anfang Juni erhalten die
Rentnerinnen und Rentner ei-
nen Bescheid ihres Renten-
versicherungsträgers zur Ren-
tenanpassung ab 1.7.2005. Wie
bereits im letzten Jahr wird auch
in diesem Jahr keine Anhebung
der Renten erfolgen.

Ursache dafür ist das Zusam-
menwirken von
•   einer nur außerordentlich gering-

fügig angestiegenen durch-
schnittlichen Bruttolohn- und
Gehaltssumme im Jahr 2004,

• der Berücksichtigung des Al-
tersvorsorgeanteils in der Ren-
tenanpassungsformel (Riester-
Treppe),

•  der erstmals zu berücksichtigen-
de Nachhaltigkeitsfaktor.

Hinzu kommt, dass der durch
das „Gesetz zur Anpassung der
Finanzierung des Zahnersatzes“
neu eingeführte Sonderbeitrag
zur Krankenversicherung den
Zahlbetrag der Rente effektiv
sinken lässt. Damit hat jede
Rentnerin und jeder Rentner ab
dem 1. Juli 2005 weniger im Port-
monee als zuvor.

Diese erneute Nullrunde wol-
len die Gewerkschaften nicht
hinnehmen. Beabsichtigt ist,
durch Musterverfahren eine
höchstrichterliche Entscheidung
herbeiführen.

Um alle Rechte zu wahren,
empfiehlt der DGB und seine
Einzelgewerkschaften ihren Mit-
gliedern Widerspruch (wie oben
abgedruckt) einzulegen. Dabei
ist Folgendes zu beachten: Der
Widerspruch ist innerhalb eines
Monats nach Erhalt des Beschei-
des (Zustellung) beim Renten-
versicherungsträger einzulegen
(die Adresse ist in der Rechts-
behelfsbelehrung im Bescheid
aufgeführt).

Der Ausgang des Verfahrens
ist offen. Sie sollen jedoch auch
als Signal an die politisch Verant-
wortlichen verstanden werden.

RENTEN-
VERSICHERUNG

Wider-
spruch
einlegen!

Beiträge zur Krankenversicherung
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SENIORENJOURNAL
Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,

Mitte April 2005 hatte ich das
Glück, auf Einladung des Lan-
desbezirks Nordrhein-Westfalen
an einer ge-
meinsamen
Veransta l -
tung der
J U N G E N
G R U P P E
und der Se-
n i o r e n -
gruppe in
S p r o c k -
hövel teil-
nehmen zu können. Mit dem ak-
tuellen Thema: „Konflikt der Ge-
nerationen“ wollen die beiden
GdP-Personengruppen ihr Inte-

resse für gesellschaftliche Frage-
stellungen und gesellschaftliche
Herausforderungen bekunden
und zugleich einen Blick in die
Zukunft wagen. Eine gelungene
Veranstaltung, bei der das brisan-
te Thema von verschiedenen Sei-
ten her beleuchtet und diskutiert
wurde.

Mir stellt sich allerdings die
Frage: „Wer macht den Schieds-
richter im Konflikt der Genera-
tionen?“

Denn um diesen geht es bei
meinen Überlegungen. Er, der
gesuchte Schiedsrichter, darf
kein Junger sein und kein Alter;
in beiden Fällen wäre er ja par-
teiisch. Man holt ja für ein Spiel
Bayern München – Schalke 04
auch keinen Schiri, der aus

Berliner Alleingang
nicht zu akzeptieren

Mit Bestürzung hat der
Bundesseniorenvorstand
(BSV) auf seiner Sitzung am
26./27. April die Nachricht
aufgenommen, dass der
Landesbezirk Berlin im Al-
leingang der Politik das Ange-
bot gemacht hat, während der
ersten zwei Jahre eine Exter-
nalisierung der Polizeiaus-
bildung zuzulassen und auf
eine Ausbildungsvergütung
während dieser Zeit zu ver-
zichten. Im Gegenzug sollten
die Absolventen garantiert in
den Berliner Polizeidienst
übernommen werden. Um
dafür Stellen zu schaffen, soll-
ten ältere Beamtinnen und
Beamte ab 50 Jahre mit abge-
senkten Bezügen vorzeitig das
Feld räumen, um den Jünge-
ren Platz zu machen.

Der BSV hält die Externa-
lisierung der Polizeiaus-
bildung, den Verzicht auf die
Ausbildungsvergütung und
den „Generationenpakt“ für
den falschen Weg.

Auch der Bundesjugend-
vorstand (BJV) bewertete
den Berliner Alleingang als
völlig unverständlich und
nicht hinnehmbar. Denn
bekanntlich kam der Bundes-
jugendvorstand (BJV) 2004
einstimmig zu der Auffassung,
dass sich die JUNGE GRUP-
PE (GdP) weiterhin gegen
eine Externalisierung der
Ausbildung und gegen eine
Ausbildung ohne Bezüge po-
sitioniert. Der Bundesvor-
stand teilte auf seiner Septem-
ber-Sitzung 2004 die aktuelle
Beschlusslage der JUNGEN
GRUPPE und bekräftigte
den Bundeskongressbe-
schluss B 24 Magdeburg.

Der Berliner Alleingang
wurde inzwischen vom BJV in
aller Deutlichkeit kritisiert.
Der BSV erklärt sich mit den
Positionen des BJV solida-
risch und unterstützt den An-
trag, das Thema auf der
Bundesvorstandssitzung im
Juni zu behandeln.            hb

Pasing oder Gelsenkirchen
stammt; beides zu nahe dran.

Also könnte etwa ein Mitt-
vierziger der berufene Mann
sein; um zwischen den 20-jähri-
gen und den Senioren von acht-
zig zu vermitteln? So scheint es,
aber: Die rüstigen Achtziger ma-
chen vermutlich weniger Kum-
mer als eben die mittlere Gene-
ration, die Eltern der Jungen.

Eine Erfahrung unsere Tage
lautet, dass es die Großeltern mit
den Enkeln besser können als oft
deren Eltern. Hinzu kommt
sozusagen die ideologische Posi-
tion: Ist einer mehr „konserva-
tiv“ – im Politischen, Gesell-
schaftlichen – wird er, egal wie alt
er ist, mehr auf Seiten der Alten,

ist er „progressiv“, mehr auf Sei-
ten der Jungen stehen.

Und damit gerät mancher auf
die falsche Seite. Versucht man,
was heute sehr beliebt ist, sich um
die „Mitte“ zu bemühen, kann es
sein, dass man beide Seiten nicht
versteht, von beiden Seiten nicht
verstanden wird und von beiden
Seiten – siehe Schiedsrichter –
Prügel bezieht. Wir werden dem-
nach wohl auf einen Schiedsrich-
ter und seine unanfechtbaren Ur-
teile verzichten müssen. Stattdes-
sen müssen wir versuchen,
miteinander ins Gespräch zu
kommen und drin zu bleiben.

Bis zur nächsten Ausgabe
euer Heinz Blatt,

Vorsitzender Seniorengruppe

Nachdem
Franz Dempf
im Lan-
desbezirk
Bayern nicht
mehr für den
Landesvorsitz
der Senioren-
gruppe kandi-
dierte und
damit sein
Mandat im
Bundes-
seniorenvor-
stand endete,
dankte ihm
Heinz Blatt
während der
Sitzung in
Berlin für
seine langjäh-
rige engagier-
te Mitarbeit.

     Foto: tetz

Der Bundesseniorenvorstand
tagte am 26. und 27.4. in der Ber-
liner Bundesgeschäftsstelle. Zen-
trale Themen waren das

Versorgungsnachhaltigkeitsgesetz,
der 3. Versorgungsbericht der
Bundesregierung und der
Strukturreformgesetzentwurf.

Seniorenvorstand Sitzung
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„Alte, gebt den Löffel ab“ –
mit dieser flapsigen Bemerkung
zum Generationenkonflikt ver-
lor der Ex-Chef der Junglibe-
ralen, Jan Dittrich, sein Partei-
amt. Und überhaupt: Nach einer
Allensbach-Umfrage sprechen
nur neun Prozent von einem
„Krieg der Generationen“, für
„übertrieben“ halten dagegen 82
Prozent der Befragten den in den
Medien breit getretenen Konflikt
zwischen Jung und Alt.

Eher moderate Töne hörte
man zu dem Thema auch auf der
gemeinsamen  Veranstaltung der
Jungen Gruppe und der Senio-
rengruppe der nordrhein-westfä-
lischen GdP.

In Sprockhövel diskutierten
rund 70 Teilnehmer/innen das The-
ma „Generationenkonflikt“ aus
der Sicht der Betroffenen.

Umfangreiche Aspekte des
Themas, das in den letzten Wochen
und Monaten allenthalben für
Schlagzeilen sorgte, wurden von
den Referenten angesprochen.

Die humorvolle Einführung in
das Thema durch den NRW-
Landesseniorenvorsitzenden
Dieter Gier sorgte für Heiterkeit,
als er den Millionär Paul Getty
zitierte: „Geld ist nicht alles, aber
es sorgt dafür, dass du mit den
Kindern in Kontakt bleibst!“
Gier warb dafür, gemeinsam
„eine Zukunft voller gegenseiti-
gem Respekt, gegenseitiger An-
erkennung, ohne Neid, ohne
Kampf, ohne finanzielle und ma-
terielle Vorteile auf der einen wie
der anderen Seite Realität wer-
den zu lassen“.

Aktuelle Probleme der Polizei
in NRW beleuchtete der Vorsit-
zende der GdP NRW, Werner
Swienty. U. a. ging er auf den
Wahlkampf in NRW vor den an-
stehenden Landtagswahlen ein.
Diese Wahlen waren unter ande-
rem Grund dafür, dass am Vor-
tag Frank Richter, bisher stellver-
tretender Vorsitzender, vom
Landesbezirksbeirat zum Nach-
folger nach dem Ausscheiden

Swientys zum 31. August gewählt
wurde. „Kontinuität und Verläss-
lichkeit“, so der GdP-Vorsitzen-
de, sollten in schwierigen Zeiten
gewahrt bleiben.

Ein kompliziertes
und vielschichtiges
Thema nahm breiten
Raum ein: Udo Linnen-
brink, in NRW zustän-
dig für die Senioren-
gruppe und gleichzeitig
im geschäftsführenden
Vorstand verantwort-
lich für das Thema
„Beamtenpol i t ik“ ,
stellte die wesentlichen
geplanten Veränderun-
gen im Beamtenrecht
im Vergleich zum Tarif-
recht vor. Veränderun-
gen, die insgesamt als
Verschlechterungen ge-
wertet werden können,
sowohl für die jüngere,
als auch für die ältere
Generation.

„Zukunft der Poli-
zei“ hieß das nächste
Thema, über das Udo
Schott, Mitglied des ge-
schäftsführenden GdP-
NRW-Vorstands und
„Patenonkel“ der
JUNGEN GRUPPE
informierte. Er ging im
Wesentlichen auf die
Wahlprogramme der
Parteien und ihre Vor-
stellungen von Pers-
pektiven für die Polizei
in NRW ein.

Schwerpunkte seiner
Ausführungen waren die anste-
hende Neuordnung und Neu-
organisation der Kreispolizeibe-
hörden sowie die Personal-
situation und Altersstruktur der
Polizei.

Der Vorsitzende der Senioren-
gruppe Bund, Kollege Heinz
Blatt, erhielt den besonderen
Beifall der Teilnehmer/innen, als
er die unterschiedlichen Welten
„früher“ und „heute“ zu defi-
nieren versuchte: „Unser Leben,
unser Alltag ist in den vergan-

genen Jahrzehnten instabiler ge-
worden ... Wir Älteren, die wir in
der Nachkriegszeit nach 1945
groß wurden, wuchsen trotz ver-
heerender Folgen des Krieges in
eine relativ stabile Welt, in eine

Welt, deren Struktur, deren Ord-
nung kaum hinterfragt wurde.
Wir hatten keine Zeit, uns mit
Fragen der Selbstverwirklichung,
mit umfassender Freizeitgestal-
tung und ähnlichem zu beschäf-
tigen.“

Blatt betonte die Notwendig-
keit, miteinander zu sprechen
und warnte davor, Alt und Jung
gegeneinander auszuspielen und
Generationskonflikte herbeizu-
reden: „Wir brauchen eine Ge-
sellschaft für alle Lebensalter,

Krieg der Generationen?
das ist nicht nur ein Ziel, sondern
eine dauernde Aufgabe, der wir
alle verpflichtet sind.“

Blatt rückte auch das Bild der
hilfslosen, auf das Ende wartenden
Alten zurecht: „Alte Menschen in

der Bundesrepublik le-
ben zu mehr als 95 Pro-
zent in Privathaushal-
ten und nicht in Alten-
oder Pflegeheimen“.
Und er wandte sich
rigoros gegen eine Weg-
werfgesellschaft, die äl-
teren Menschen z. B. das
Recht auf umfassende
medizinische Versor-
gung verwei-gert.

Eine ausführliche
Vorstellung der Thesen
des Buches „Das Me-
thusalem-Komplott“
nahm Kollege Hans
Dietrich Block, Seni-
orenvorsitzender der
Kreisgruppe Bezirks-
regierung Detmold vor:
Er schilderte die dro-
henden Konflikte aus
der demographischen
Entwicklung und ihre
mögliche Lösung. Nicht
Ghettoisierung der Al-
ten, sondern aktive
Teilnahme am Leben,
kein sinnloses Abschie-
ben in eine Endstation
Altenheim, sondern
Nutzung des individu-
ellen Potentials.

Simon Farr, Vorsit-
zender der JUNGEN
GRUPPE in NRW,

sprach vielen TeilnehmerInnen
aus der Seele, als er formulierte:
„Das Motto ‚Früher war alles
besser’ gilt nicht mehr. Jetzt gilt:
‚Früher war alles anders als heu-
te.’ Wir, die junge Generation,
leben mit den Gegebenheiten,
die die jetzige ältere Generation
geschaffen hat. Wir sind dankbar
für die geleistete Arbeit, aber
andererseits sind auch viele Pro-
bleme entstanden, mit denen wir
jetzt und auch zukünftig gemein-
sam leben müssen.“

welz

Engagiert in der Diskussion um den so
genannten Generationenkonflikt: NRW-
Landesseniorenvorsitzender Dieter
Gier, Bundesseniorenvorsitzender Heinz
Blatt und GdP-Landesvorsitzender Werner
Swienty (v. l. n. r.).                 Foto: Jung
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Vom Umgang mit sich
und der Welt

Lebenslange Weiterbildung ist
aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken und unser Ver-
stand ist ständig im Training. Von
wachsenden Forschungsergeb-
nissen aus dem Bereich der
Gefühlswelt kann jedoch gelernt
werden, dass nicht alles was Er-
folg bringt auf Verstand beruht,
sondern auch im Gefühl Poten-
tiale zum persönlichen Erfolg lie-
gen. Doch um Verhalten zu opti-
mieren, ist es nötig, die Psycho-
logie der Emotionen zu kennen.
Diese Erklärungen liefert das
Buch in zwei Teilen. Der erste
Teil befasst sich damit, wie an uns
selbst gearbeitet werden kann,
der folgende mit zwischen-
menschlichen Beziehungen, wo-
bei auch Themen wie Führungs-
probleme, Teamkompetenz, Pä-
dagogik und Arbeitsklima eine
Rolle spielen.

 Es geht letztendlich darum,
aus eigener Kraft wahre Lebens-
kunst zu beweisen und die
Lebensqualität zu mehren. Für
sich und für andere.“

Emotionale Kompetenz –
Gehirnforschung und Lebens-
kunst, Prof. Dr. med. Wolfgang
Seidel, Spektrum Akademischer
Verlag, Urban & Fischer Verlag,
352 Seiten, geb. mit Schutzum-
schlag, 29,95 Euro, ISBN 3-8274-
1541-1

Wissenswertes
aktualisiert

Wissenswerte Informationen
und Hintergründe bietet auf
neuestem Stand und in bewährter
Qualität die 7., aktualisierte Neu-
auflage des Taschenbuches „Wis-
senswertes für Beamtinnen und
Beamte“.  Auf 284 Seiten bietet
das Buch neben beamtenrecht-
lichen Grundlagen und Informa-
tionen über beamtenpolitische
Entwicklungen Erläuterungen al-
ler wichtigen Themen des Beam-

EU-Verfassung

Wer sich mit der EU-Verfas-
sung beschäftigen will, wird die
Vorteile des Buchs schätzen: Die
Einführung beleuchtet die histori-
sche Entwicklung der Verfassung
und geht auf die Neuheiten ein
(Mitentscheidungsverfahren,
Mehrheitsentscheidungen, Subsi-
diarität etc.). Die Korrespondenz-
tabellen und der Verweis auf die
ex-Artikel. erleichtern die Arbeit
mit dem neuen Vertragstext. Dies
ist besonders wichtig, da die „al-
ten“ Verträge zum EG- und EU-
Vertrag noch bis Ende 2006 gültig
sind. Protokolle und Erklärungen
sowie eine Übersicht über das
Ratifizierungsverfahren in den 25
EU-Mitgliedstaaten komplettie-
ren das Werk.

Vertrag über eine Verfassung
für Europa – Einführung – Text
der Verfassung – Protokolle und
Erklärungen, Prof. Dr. Carl-Otto
Lenz, Dr. Klaus-Dieter Borchardt,
Bundesanzeiger Verlag 2004, 592
Seiten, 29,80 Euro, ISBN 3-89817-
432-8

tenrechts wie Besoldung, Arbeits-
zeit, Versorgung und Beihilfe. Die
komplizierten Rechtsvorschriften
des Beamtenrechts werden ver-
ständlich erläutert und anhand von
Beispielen anschaulich dargestellt.
Tabellen und Graphiken machen
die Faktenlage im öffentlichen
Dienst transparent und überschau-
bar; Synopsen vermitteln einen
Überblick über die Rechtslage im
Bund und in den Ländern.
Besoldungstabellen erleichtern
den Überblick über die einzelnen
Besoldungsordnungen. Zahlreiche
Tipps und nützliche Checklisten
machen das Taschenbuch zu einem
handlichen Nachschlagewerk.

„Wissenswertes für Beamtin-
nen und Beamte“ erhalten Ge-
werkschaftsmitglieder zu einem
Vorzugspreis von 5 Euro zzgl.
2 Euro Versandpauschale (Nicht-
mitglieder zahlen 7,50 Euro zzgl.
2 Euro Versandpauschale) über
den
INFO-SERVICE,
Höherweg 270,
40231 Düsseldorf
Telefon: 0180-5835226,
Telefax: 0180-5329226
Internet.
www.beamten-informationen.de


